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Universitätsstadt Gießen

Bebauungsplan Nr. GI 04/21

„Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg III“ 
(Teilgebiet Süd)

Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 
13a Abs. 3 Nr. 2 BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie der er-
neuten eingeschränkten Offenlegung und Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB jeweils in Verbindung mit § 13a BauGB ein-
gegangenen Stellungnahmen und Anregungen.

Gießen, den 18.11.2015

Anlage 3
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB vom 30.01.2008 bis 
29.02.2008
Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der Abwägung 
unterliegen:
Ilona und Christian Stuppy, Oberauweg 21 (13.02.2008)

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten oder mit der erneuten Ent-
wurfsoffenlage gegenstandslos geworden sind und daher keiner Abwägung unter-
liegen:
Rechtsanwälte Katja und Klaus Rumpf, Curtmannstraße 7 (22.02.2008)
Dr. Dr. Anna-Maria Rettig-Gammler, Oberhof 6, 35440 Linden (29.02.2008)
Rechtsanwälte Kleymann, Karpenstein und Partner, 35529 Wetzlar (21.02.2008)
Rainer Böhm, Uhlandstraße 9, 34246 Vellmar (27.02.2008)
Gudrun Nettelbeck, Rodtbergstraße 10 (26.02.2008)
Brigitte Heinert, Steinlestraße 36, 60596 Frankfurt am Main (27.02.2008)
Harra Isik, Oberauweg 7 (23.02.2008)
Birgul, Travan, Oberauweg 7 (20.02.2008)
Dr. Peter und Traute Mulitze, Tannenweg 39, 35440 Linden (28.02.2008)
Herr Pfeiffer, Tannenweg 49, 35440 Linden (28.02.2008
Gela und Karl Kempf, Tannenweg 34, 35440 Linden (28.02.2008)
Günter Arrenberg, Tannenweg 26, 35440 Linden (28.02.2008)
Dr. Inge Thyen, Preußenallee 37, 14052 Berlin (19.03.2008)
Lokale Agenda, Stadt mit Flair (28.02.2008) 

Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise:
Keine

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB vom 30.01.2008 bis 29.02.2008
Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der Abwägung 
unterliegen:
Universitätsstadt Gießen, Wirtschaftsförderung (27.02.2008)

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten oder mit der erneuten Ent-
wurfsoffenlage gegenstandslos geworden sind und daher keiner Abwägung unter-
liegen:
Regierungspräsidium Gießen (29.02.2008)
Schutzgemeinschaft  Deutscher Wald und Agenda21 Gruppe Natur- und Umweltschutz 
(29.02.2008) Herr Dreier
Industrie- und Handelskammer (12.03.2008)
Unternehmensverband Hessischer Einzelhandel Mitte-Süd e.V. (20.02.2008)
RP Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (05.02.2018)
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Landkreis Untere Wasserbehörde (29.02.2008)
BVNH, BUND, HGON,NABU (29.02.2008)
Eisenbahnbundesamt (11.02.2008)
DB Netz ( 25.02.2008)
Deutsche Telekom AG (26.02.2008)
MIT.N (29.02.2008)
SWG Wasserversorgung (21.01.2008)
Eon Netz GmbH, (26.02.2008)
Pledoc (28.02.2008)
Justus Liebig Universität (27.02.2008)
Stadt Pohlheim (19.02.2008)
Universitätsstadt Gießen, 
- Hochbauamt, Untere Denkmalschutzbehörde (29.02.2008)
- Untere Bauaufsichtsbehörde (26.02.2008)
- Amt für Umwelt und Natur (28.02.2008)
- Liegenschaftsamt (29.01.2008)
- Tiefbauamt und MAB (28.02.2008)

Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise:
Amt für Straßen- und Verkehrswesen Schotten (05.02.2008)
Bundesanstalt für Immobilien (30.01.2008)
Gemeinde Fernwald (28.01.2008)
Gemeinde Hüttenberg (08.02.2008)
Hessisches Baumanagement (25.02.2008)
Landkreis Gießen, Gesundheitsamt (29.02.2008)
RMV (28.01.2008)
Stadt Wetzlar (31.01.2008)
Universitätsstadt Gießen, Frauenbeauftragte (24.01.2008)
Verband hessischer Fischer e.V (25.01.2008)
ZMW (08.02.2008)

Offenlegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom 23.04.2014 bis 23.05.2014
Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der Abwägung 
unterliegen:
VCD Gießen (14.05.2014)
Thomas Hilbrich und Mareile Coninx, Ebelstraße 39. 35392 Gießen (23.05.2014)
Verein Lebenswertes Gießen e.V. Walter-Süsskind-Str. 8, 35392 Gießen (23.05.2014)
Michael Heine, Schwarzacker 39, Barbara Haderer, Schwarzacker 41, 35392 Gießen, H.-
J. Obermann, Schwarzacker 40, 35392 Gießen (21.05.2014)
Studentenwerk vertreten durch RA Dr. Hahne, Fritz, Bechtler und Partner, Europastr. 3, 
35394 Gießen (23.05.2014)
Stephan Pfeiffer, An der Dammheide 5, 60486 Frankfurt am Main (04.04.2014)
Martin Schambeck, Ebelstraße 24, 35382 Gießen (23.05.2014)

Kindergruppe Krümelkiste e.V. Ebelstraße 41, 35392 Gießen (21.05.2014)
Rainer Böhm, Uhlandstr. 9, 34246 Vellmar und Gudrun und Dieter Nettelbeck, Rodtberg-
straße 140, 35396 Gießen (22.05.2014)
Familie Ilona und Christian Stuppy, Oberauweg 21, 35392 Gießen (23.05.2014)

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten oder mit der erneuten Ent-
wurfsoffenlage gegenstandslos geworden sind und daher keiner Abwägung unter-
liegen:
Dr. Dorothea Wille-Haussmann, Wilhelmstraße 32 (22.04.2014)

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 
BauGB vom 23.04.2014 bis 23.05.2014
Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der Abwägung 
unterliegen:
SWG Wärmeversorgung (22.05.2014)

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten oder mit der erneuten Ent-
wurfsoffenlage gegenstandslos geworden sind und daher keiner Abwägung unter-
liegen:
Deutsche Telekom Technik GmbH (10.06.2014)
Deutsche Bahn AG, Frankfurt a, Main (16.05.2014)
Hessen Archäologie (02.10.2013 / 30.04.2014))
Justus-Liebig-Universität (22.05.2014)
Landkreis Gießen, Untere Wasserbehörde (21.05.2014)
Lahn Dill Kreis, Abt. ländlicher Raum (20.05.2014)
Regierungspräsidium Gießen (22.05.2014)
SWG Nahverkehr (23.05.2014)
Universitätsstadt Gießen, 
- Vermessungsamt (23.05.2014)
- Tiefbauamt/MWB (05.06.2014)
- Ordnungsamt (23.05.2014)
- Liegenschaftsamt (22.05.2014)
- Wirtschaftsförderung (12.05.2014)
- Amt für Umwelt und Natur (23.05/ 27.05.2014):
- Untere Bauaufsichtbehörde (23.05.2014)

Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise:
Eon Mitte AG (25.04.2014
Eon Netz GmbH (22.05.2014)
Handelsverband Hessen Süd e.V. (02.05.2014)
Handwerkskammer (06.05.2014)
Hessen Mobil, Dillenburg (06.05.2014)
Hessisches Baumanagement (21.05.2014)
Industrie- und Handelskammer, Friedberg (19.05.2014)
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Stadtwerke Gießen, Abt. Wasserversorgung
Staatlich technische Überwachung
Technische Hochschule Mittelhessen
Verband hessischer Sportfischer e.V.
Universitätsstadt Gießen, 
- Untere Denkmalschutzbehörde
- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz
- Schulverwaltungsamt
- Gartenamt

Erneute Offenlegung gem. § 4a Abs. 1 BauGB vom 21.10.2014 bis 21.11.2014 verlän-
gert bis 28.11.2014
Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der Abwägung 
unterliegen:
Dr. Dorothea Wille-Haussmann vertreten durch RA Petri & Puvogel, Zu den Mühlen 19a, 
35390 Gießen (21.11.2014)
Familie Ilona und Christian Stuppy, Oberauweg 21, 35392 Gießen (28.11.2014)
Rainer Böhm, Uhlandstraße 9, 34246 Vellmar und Gudrun und Dieter Nettelbeck, Rodtberg-
straße 140, 35396 Gießen (21.11.2014)
Brigitte Heinert, Akazienstraße 27, 65933 Frankfurt am Main (19.11.2014)
Stephan Pfeiffer, An der Dammheide 5, 60486 Frankfurt am Main (24.10.2014)
VCD Gießen, Sportfeld 66a, 35398 Gießen (20.11.2014)

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner Abwägung un-
terliegen:
Keine

Erneute Offenlegung gem. § 4a Abs. 1 BauGB vom 21.10.2014 bis 21.11.2014 verlän-
gert bis 28.11.2014
Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der Abwägung 
unterliegen:
Familie Ilona und Christian Stuppy, Oberauweg 21, 35392 Gießen (28.11.2014)
Rainer Böhm, Uhlandstraße 9, 34246 Vellmar und Gudrun und Dieter Nettelbeck, Rodtberg-
straße 140, 35396 Gießen (21.11.2014)
Brigitte Heinert, Akazienstraße 27, 65933 Frankfurt am Main (19.11.2014)
Stephan Pfeiffer, An der Dammheide 5, 60486 Frankfurt am Main (24.10.2014)
VCD Gießen, Sportfeld 66a, 35398 Gießen (20.11.2014)
Dr. Dorothea Wille-Haussmann vertreten durch RA Petri & Puvogel, Zu den Mühlen 19a, 
35390 Gießen (21.11.2014)

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner Abwägung un-
terliegen:
Keine

Pledoc (25.04.2014)
Polizeipräsidium Mittelhessen, Gießen (16.04.2014)
Polizeipräsidium Mittelhessen, Prävention 812.05.2014)
RMV (13.05.2014)
Stadt Wetzlar (24.04.2014)
Stadt Pohlheim (25.04.2014)
Stadt Lollar (06.05.2014)
Wehrverwaltung (19.05.2014)
Universitätsstadt Gießen, 
- Stadtreinigungs- und Fuhramt (08.05.2014)
- Jugendamt (05.05.2014)
- Behindertenbeauftragter (13.05.2014)

Keine Stellungnahme abgegeben haben:
Agentur für Arbeit
AG Gießener Frauenverbände
Amt für Bodenmanagement
Archäologischer Denkmalpfleger, Herr M. Blechschmidt
Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V.
BUND Kreisverband Gießen
Deutscher Wetterdienst
DPDHL Corporate Real Estate Management
Dt. Gebirgs- und Wanderverein
Eisenbahnbundesamt
Frauenbeauftragte der Stadt Gießen
Gemeinde Heuchelheim
Gemeinde Wettenberg
Gemeinde Buseck
Gemeinde Fernwald
Gemeinde Hüttenberg
Hessisches Immobilienmanagement
Hotel- und Gasstättenverband Mittelhessen e.V.
HGON
Kreishandwerkerschaft
Kreisbauernverband e.V.
Landkreis Gießen, Gesundheitsamt
Landkreis Gießen, staatliches Veterinäramt
Landesamt für Denkmalpflege, Bau- und Kunstdenkmalpflege
Landesjagdverband Hessen e.V.
NABU
Stadt Linden
Stadtwerke Gießen, Abt. Gasversorgung
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- Ordnungsamt (23.10.2014)
- Wirtschaftsförderung (20.11.2014)

Keine Stellungnahme abgegeben haben:
Landkreis Gießen, Gesundheitsamt
Landesbetrieb hessisches Immobilienmanagement
Amt für Bodenmanagement
Staatl. Technische Überwachung Hessen Darmstadt und Frankfurt
Agentur für Arbeit
Landesamt für Denkmalpflege, Bau- und Kunstdenkmalpflege Hessen
Herr Manfred Blechschmidt, archäologischer Denkmalpfleger
Universitätsstadt Gießen, Untere Denkmalschutzbehörde
Hotel- und Gaststättenverband Mittelhessen e.V.
Handwerkskammer
Kreishandwerkerschaft
Hessen Forst
BUND
HGON
Landesjagdverband Hessen e.V.
Dt. Gebirgs- und Wanderverein
Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V.
Naturschutzbund Deutschland e.V. 
Kreisbauernverband Gießen e.V.
Eisenbahnbundesamt
Stadtwerke Gießen, Abt. Nahverkehr
DPDHL Corporate Real Estate Management GmbH
Ericsson Services GmbH
MIT.N, Gasversorgung
Studentenwerk Gießen
THM
Arbeitsgemeinschaft Giessener Frauenverbände
Stadt Linden
Magistrat der Stadt Lollar
Gemeinde Heuchelheim
Gemeinde Wettenberg
Gemeinde Fernwald
Gemeinde Hüttenberg
Universitätsstadt Gießen,
- Schulverwaltungsamt
- Jugendamt
- Gartenamt
- Stadtreinigungs- und Fuhramt
- Frauenbeauftragte der Stadt Gießen

Erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 
4a Abs. 1 BauGB vom 21.10.2014 bis 21.11.2014
Stellungnahmen, die nicht berücksichtigt werden konnten und daher der Abwägung 
unterliegen:
Regierungspräsidium Gießen (19.11.2014)
SWG Wärmeversorgung (28.11.2014)
Universitätsstadt Gießen Tiefbauamt und MWB (28.12.2014)

Stellungnahmen, die berücksichtigt werden konnten und daher keiner Abwägung un-
terliegen:
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (15.08.2014)
Universitätsstadt Gießen, 
- Amt für Umwelt und Natur (20.08./ 27.11.2014)
- Vermessungsamt (19.11.2014)
- Amt für Brand- und Bevölkerungsschutz (24.11.2014)
- Untere Bauaufsichtsbehörde (20.11.2014)
- Liegenschaftsamt (21.10.2014)

Stellungnahmen ohne abwägungspflichtige Anregungen und Hinweise:
Deutsche Bahn AG, Frankfurt a, Main (03.11.2014)
Industrie- und Handelskammer, Friedberg (17.11.2014)
Polizeipräsidium Mittelhessen, Gießen (17.11.2014)
Justus-Liebig-Universität Giessen (21.11.2014)
Landkreis Gießen, Untere Wasserbehörde (24.11.2014)
Deutsche Telekom Technik GmbH (18.11.2014)
Lahn Dill Kreis, Abt. ländlicher Raum (30.10.2014)
Hessen Mobil, Dillenburg (28.10.2014)
Hessen Archäologie (28.10.2014)
Avacon, Salzgitter (28.10.2014)
Hessisches Baumanagement (14.11.2014)
Stadt Wetzlar (22.10.2014)
Energienetz Mitte GmbH, Kassel (23.10.2014)
PLEDOC, Essen (16.10.2014)
Stadt Pohlheim (07.11.2014)
Gemeinde Buseck (21.10.2014)
Handelsverband Hessen-Süd e.V. (19.11.2014)
Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (15.08.2014)
RMV GmbH (21.10.2014)
Tennet TSO GmbH (29.10.2014)
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(22.10.2014)
Universitätsstadt Gießen, 
- Behindertenbeauftragter ( 28.10.2014)
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Hinweis zur Anordnung der Stellungnahmen
Zur verbesserten Handhabung und Übersicht werden die abzuwägenden 
Stellungnahmen in der folgenden Auflistung entgegen der oben aufgeführ-
ten Zusammenstellung nach den einzelnen Beteiligungsschritten
a) in der Reihenfolge
1. Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der erneuten Offenlage des Plan-

entwurfs, 
2. Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der Offenlage des Planentwur-

fes, 
3. Stellungnahmen der Öffentlichkeit aus der frühzeitigen Unterrichtung/ 

Beteiligung zum Vorentwurf und
4. Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange aus der erneuten Offen-

lage angeordnet, wobei
b)  in mehreren Öffentlichkeits-Beteiligungsschritten abgegebene Stellung-

nahmen der gleichen Person oder Institution oder inhaltsgleiche Stel-
lungnahmen zusammen gefügt werden.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
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Behandlungsvorschlag:

vom:  26.11.2014Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

Vorbemerkungen
Die Interessen der Bewohnerschaft der Grundstücke Leihgesterner Weg 161-167 sowie 
Oberauweg 5-21 innerhalb des räumlichen Plangeltungsbereiches hinsichtlich gesunder 
Wohnverhältnisse wurden bereits zu Beginn des Planaufstellungsverfahrens (zur frühzeiti-
gen Bürgerbeteiligung in 2008) in den Abwägungsvorgang aufgenommen und beispielswei-
se bei den gutachterlichen Prüfungen sowie den Planfestsetzungen berücksichtigt.
Die hierzu entgegen stehenden Interessen der Stadtwerke Gießen zur Entwicklung ihres 
Energiestandortes im Rahmen eines geforderten Industriegebietes wurden mit einer Grund-
satzentscheidung des Plangebers ab der Erstellung des ersten Planentwurfes („Teilgebiet 
West“) in 2014 vorabgewogen. Im Ergebnis werden für den Energiestandort Sondergebiete 
mit unterschiedlichen Lärm-Emissionskontingenten sowie einer eingeschränkter Anlagen-
zulässigkeit gemäß Festsetzungskatalog vorgesehen und für den oben genannten Eckbe-
reich Leihgesterner Weg/Oberauweg ein Mischgebiet (statt dem noch 2007 im beschlos-
senen Planvorentwurf ausgewiesenen Gewerbegebiet) festgesetzt. Die durchgeführten 
Verträglichkeitsgutachten wurden auf diese Konstellation hin ausgerichtet und haben die 
Vertretbarkeit dieser Festsetzungen eindeutig und ohne diesbezüglichen Widerspruch der 
Fachbehörden belegt.

Die Festsetzung eines Mischgebietes für den o.g. Eckbereich bedeutet u.a., dass erhöhte 
Schutzanforderungen in Bezug auf Lärm (um jeweils 5 dB(A) tags/nachts niedrigere, d.h. 
verbesserte Immissionsrichtwerte) sowie Geruch (um 50% geringere Wahrnehmungshäu-
figkeit von Gerüchen) als im Gewerbegebiet gegenüber der benachbart vorhandenen oder 
geplanten gewerblichen bzw. Sondernutzung bestehen.
Erst durch die Bebauungsplanung wird der bereits schon seit Jahrzehnten bestehende Kon-
flikt zwischen dem seit den 60er-Jahren – d.h., weit vor Errichtung der Wohngebäude – vor-
handenen Hauptenergiestandort (mit dem damaligen Universitäts-Heizwerk) und dem aus 
noch früherer Zeit stammenden Produktionsstandort der Fa. Gail sowie der nachträglich he-
ran gerückten Wohnbebauung immissionsschutzrechtlich gelöst. Seit der Betriebsaufgabe 
der Fa. Gail für die wesentlichen und an den o.g. Eckbereich heran ragenden Teile ihrer Pro-
duktionsstätte in den 90er-Jahren sowie der danach erfolgten Übernahme des Heizwerkes 
durch die Stadtwerke Gießen mit bereits erfolgter und noch weiterhin geplanter Umstellung 

planung8
Rechteck

planung8
Rechteck

planung8
Rechteck

planung8
Rechteck



BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
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Behandlungsvorschlag:

vom:  26.11.2014Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

und Optimierung der Verbrennungstechnik sind bereits wesentliche Verbesserungen der 
Umweltsituation im gesamten Plangeltungsbereich („West“) eingetreten.

In diesem Zusammenhang muss auch noch auf das Ergebnis eines gerichtlichen Verglei-
ches zwischen der Fa. Gail und der Stadt (als Baugenehmigungsbehörde) vor dem hes-
sischen Verwaltungsgerichtshof in 1992 (VGH-Beschluss vom 9.09.1992 – 3 UE 631/86 
-) hingewiesen werden. Demnach wurde die vom Verwaltungsgericht Wiesbaden in 1985 
erkannte Rechtswidrigkeit der für die Reihenhausanlage Oberauweg 7-17 erteilten Bau-
genehmigung zu Gunsten einer Duldung des Wohnbestandes bei gleichzeitiger Anerken-
nung der Lage in einem Gewerbegebiet durch die damaligen Wohneigentümer sowie ihre 
Rechtsnachfolger revidiert. D.h., dass alle Bewohner/innen des o.g. Eckbereiches dauerhaft 
akzeptieren mussten und müssen, in der Belastungssituation eines Gewerbegebietes zu 
wohnen. Diese Rechtslage wird durch die neuen Bebauungsplanfestsetzungen ersetzt und 
somit eine deutliche Verbesserung der Wohnumfeldbedingungen dauerhaft abgesichert.

Letztlich wird noch auf einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Magistrat und den 
Stadtwerken Gießen vom Dezember 2015 verwiesen, der die folgenden weiteren Verbes-
serungen für die Bewohnerschaft im Zusammenhang mit der Realisierung des geplanten 
Biomasseheizkraftwerkes absichert:
-  Aufnahme der Planung zum BMHKW frühestens Anfang 2018,
-  Begrenzung der maximalen Kapazität auf 19,5 MW (thermische Leistung) im  
 ganzen Sondergebiet SO 3,
-  Ausgleich der zusätzlich entstehenden Lärmemissionen des BMHKW durch ent-  
 sprechende Reduzierung der Kapazitäten im alten Heizwerk und
-  Vermeidung von Baustellen und betrieblich bedingten Verkehren über den Ober-  
 auweg.
Auf die Regelungen des im November 2014 abgeschlossenen Transparenzvertrages be-
züglich der Information und Mitsprache im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahren wird verwiesen.
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Zu 1) Der Anregung einer Begrenzung des Aus- bzw. Umbaus von Anlagen der Ener-
gieerzeugung am Standort Leihgesterner Weg wird nur insofern gefolgt, dass keine 
weiteren Kapazitäten bezogen auf die vorhandene Gesamtleistung am (SWG-)Haupt-
energiestandort Leihgesterner Weg hinzu kommen werden. 
Der Anregung, keine weiteren Energieerzeugungsanlagen neben den vorhandenen 
(Altes Heizwerk und TREA I) sowie der im August 2015 genehmigten und mittlerweile 
im Bau befindlichen TREA II zuzulassen, wird nicht gefolgt. Es wird am im Planauf-
stellungsverfahren intensiv erläuterten und erörterten Planungsziel einer weitgehen-
den Substitution der auf fossilen Brennstoffen basierenden Energieerzeugung im 
Alten Heizwerk durch mit regenerativen und regionalen Brennstoffen
beschickten modernen und höchst effizienten Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung 
als wesentlicher Bestandteil der lokalen Energiewende festgehalten.
Die angeregte Begrenzung der Emissionen im Plangebiet, auch unter Berücksichti-
gung der lokalklimatischen Situation, wird ebenfalls durch dieses Planungsziel er-
reicht, da einerseits alle neuen Energieerzeugungsanlagen gemäß den Vorgaben des 
Bundesimmissionsschutzgesetzes die neuesten Umweltstandards einhalten müssen 
– oder wie bei der TREA I erfolgt auch darüber hinaus gehende Schutz-einrichtungen 
(Filtertechnik) installiert haben und andererseits mindestens im gleichen Umfang der 
neuen Kapazitäten das Alte Heizwerk als gutachterlich nachgewiesener Hauptemit-
tent im Plangebiet zurück gefahren wird.
Auf die gutachterlichen Nachweise der Einhaltung von Immissionsrichtwerten bezüglich 
Lärm und Geruch im Bebauungsplan sowie auf die sonstigen diesbezüglichen Aussagen in 
den Vorbemerkungen wird verwiesen.

Zu 2)
Der Anregung zum Verzicht auf das Sondergebiet SO ³ (Biomasseheizkraftwerk) und 
dortiger Anlage eines Vegetationsgürtels zur Vergrößerung des Abstandes zwischen 
den Energieerzeugungsanlagen und den Wohngebäuden (im Mischgebiet am Ober-
auweg) wird nicht gefolgt. Wie bereits zu 1) ausgeführt, sind weitere moderne und auf 
regenerativen Brennstoffen basierende Energieerzeugungsanlagen zur Erreichung 
des Planungszieles in Bezug auf die lokale Energiewende zwingend erforderlich und 
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am Standort des SO ³ auch verträglich realisierbar. Hierzu wird es ein eigenes BIm-
SchG-Genehmigungsverfahren mit Verträglichkeitsnachweisen geben.
Auf die gutachterlichen Nachweise der Einhaltung von Immissionsrichtwerten bezüglich 
Lärm und Geruch im Bebauungsplan sowie auf die sonstigen diesbezüglichen Aussagen in 
den Vorbemerkungen wird verwiesen. Ein Vergleich der Sondergebiets-Größen im aktuellen 
Plan (Satzung) mit den Versorgungsflächen im Vorentwurf (2007) lässt außer Acht, dass 
die zulässigen Anlagen und Emissionen in Versorgungsflächen in der Regel nicht einge-
schränkt werden können, soweit sie der Zweckbestimmung entsprechen.
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Zu 3)
Der Anregung einer Standortverlagerung des BMHKW auf das im Plan (Satzung) als 
Gewerbegebiet festgesetzte Flurstück 32/4 („Atzelbusch“) wird nicht gefolgt.
Der gewählte Standort des Sondergebietes SO³ für das BMHKW weist gegenüber al-
len denkbaren Standortalternativen deutliche Vorteile in städtebaulicher und betrieb-
licher Hinsicht auf. Zudem wurde dessen Verträglichkeit gegenüber der angrenzen-
den Wohnbebauung innerhalb eines Mischgebietes nachgewiesen.
Eine Verlagerung der SO3 Fläche nördlich der Planstraße A ins „Gewerbegebiet Atzel-
busch“ hinein ist städtebaulich nicht vertretbar. Damit würde die Konzentration der Energie-
versorgung an dem mit vorhandener Infrastruktur ausgestatteten Standort aufgegeben. Die 
städtebauliche Gliederung mit einer neuen und klaren Erschließungsstruktur muss auch im 
Zusammenhang mit dem abgetrennten Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewer-
bepark Leihgesterner Weg II (Teilgebiet Nord) gesehen werden. Unmittelbar südlich an das 
Sondergebiet „Technologiepark“ schließen sich moderne Gewerbeflächen an. Die Flächen 
sollen für den Technologie- und Gewerbepark so ausgestaltet werden, dass sie den Be-
dürfnissen innovativer und wachstumsorientierter Branchen entgegenkommen. Nördlich der 
Planstraße A (verlängerte Ferniestraße)  liegen weitere gewerbliche Entwicklungsflächen 
auf einem Teilbereich der brach liegenden ehe¬maligen Betriebsflächen der Firma Gail, die 
aufgrund der Möglichkeit eines direkten Anschlusses an die Ferniestraße sowie der schnel-
len Erreichbarkeit der ÖPNV-Knotenpunkte Ansiedlungsvorteile für Drittfirmen aufweisent.
Die eindeutige Gebietsgliederung gewährleistet somit in direkter Nachbarschaft zum Son-
dergebiet Technologie die Entwicklung höherwertige Gewerbeflächen, aber auch südlich 
davon im Übergang zum Energiestandort die Ansiedlungen für klassische Gewerbebetriebe.

Zur Begründung a)
Es ist richtig, dass für die jetzt als SO³ festgesetzte Fläche mit den Flurnummern. 4/2 und 
4/3 in einer Machbarkeitsstudie aus dem Jahre 2006 noch als Versorgungsfläche mit un-
bestimmter Nutzungsperspektive dargestellt war. Diese wurde erst zur Erstellung des Pla-
nentwurfes „Teilgebiet West“ Anfang 2014 geklärt. Grundsätzlich wird hierbei aber kein Wi-
derspruch zu den ersten Darstellungen einer zudem unverbindlichen Machbarkeitsstudie 
erkannt.

planung8
Rechteck



BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.

11Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg III“ (Teilgebiet Süd)“   

Behandlungsvorschlag:

vom: 26.11.2014Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

Noch zu a)
Nach der floristischen und faunistischen Untersuchung (Korn und PLÖN 2006) wurde die 
Fläche jedoch nicht als ökologisch wertvoll bewertet. Es handelte sich um den Biotoptyp 
Wiesenbrachen/ruderale Wiesen, in denen die Wiesenarten zurückgedrängt sind und die 
Arten der Ruderalfluren dominieren. Bemerkenswerte Tierarten wurden nicht gefunden.
Nach der aktuellen Kartierung (Korn/PLÖN 2013) ist die Fläche heute zu ¾ mit Schotter be-
festigt, ¼ der Fläche nehmen Wärme liebende ausdauernde Ruderalfluren meist trockener 
Standorte in Anspruch. Der südlich befestigte Teil der Fläche (Nr.4/3) wird als Abstellfläche 
von Schaustellern genutzt. Bemerkenswerte Tierarten wurden hier in 2013 nicht entdeckt. 
Aufgrund der heutigen gewerblichen Vorprägung als Abstell- und Lagerfläche sowie der 
direkten Nachbarschaft zum nördlich angrenzenden Heizkraftwerk mit vorhandener (Lei-
tungs- und Verkehrs-)Infrastruktur bietet sich eine Nachnutzung dieser Fläche zur Energie-
erzeugung geradezu an.

Die Behauptung, dass die Gutachten zum Bebauungsplan „mit heißer Nadel gestrickt sind“, 
wird mit Nachdruck zurück gewiesen. Die Gutachten sind von einem hierfür  geeigneten 
Büro unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften und Standards erstellt worden 
und im Beteiligungsverfahren von den Fachbehörden auch nicht beanstandet worden. Eine 
Lärmbegutachtung (Schalltechnische Untersuchung) zum Bebauungsplan basiert grund-
sätzlich nicht auf Messungen, da diese
- ja nur eine Bestandssituation – und keinen Planfall – abbilden können und
- von den jeweiligen äußeren Umständen zum Messzeitpunkt abhängig sind.
Der Rechtsweg steht jedem Einwänder offen.

Zur planungsrechtlichen Einordnung der Wohnbebauung am Oberauweg als „Allgemei¬nes 
Wohngebiet“ (§ 4 BauNVO) wird auf den in den Vorbemerkungen erwähnten VGH-Ver-
gleich aus 1992 verwiesen, wonach die Anwohnerschaft die Lage in einem Gewerbegebiet 
mit dementsprechend niedrigeren Schutzanforderungen akzeptieren muss. Nur durch die 
Rechtswirksamkeit des Bebauungsplanes können die Schutzanforderungen auf die eines 
Mischgebietes (§ 5 BauNVO) gehoben werden.
Die Abstände verschiedener Nutzungs- und Gebietsarten im Plangeltungsbereich sind ver-
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Noch zu a)
träglich und ausreichend festgesetzt worden. Es wird davon ausgegangen, dass in dieser 
Konstellation eine Wohnfunktion mit ausreichender Sicherung gesunder Wohnverhältnisse 
sowie des Wohnumfeldes, der Betrieb der vorhandenen und geplanten Energieerzeugungs-
anlagen unter Berücksichtigung der festgesetzten (Lärm- und Zulässigkeits-)Einschränkun-
gen sowie perspektivisch auch die benachbart geplante Reaktivierung einer gewerblichen 
Nutzung des ehemaligen Gail´schen Betriebsareals ohne planungsrechtliche Konflikte si-
cher gestellt werden können.

zu b)
Es liegen keine entsprechenden gutachterlichen Hinweise über durch die Bebauungspla-
nung eintretende erhebliche Wertminderungen (> 10%) von Immobilien (am Oberauweg) 
vor.
Vielmehr wird davon ausgegangen, dass nur durch die Bebauungsplanung und einer da-
durch bewirkten Festsetzung des Teilbereiches als Mischgebiet im Vergleich zur o.g. VGH-
Beschlusslage (Gewerbegebiet) die Möglichkeit einer Werterhaltung gegeben ist.

zu c)
Nach der aktuellen Klimaanalyse der Stadt Gießen (Geonet, 2014) strömt die Kaltluft auf-
grund der Hinderniswirkung des ehemaligen Tonwerkes über zwei getrennte Hauptarme 
von Süden und Südosten kommend in das Plangebiet hinein und trägt dort zur Verringerung 
nächtlicher bioklimatischer Beeinträchtigungen bei.
Die über die heutige noch unbebaute Fläche SO³ fließende Kaltluft kommt von Westen 
und ist im Wesentlichen autochthonen Charakters. Sie entsteht auf den Freiflächen südlich 
des Schwarzackers, die aufgrund des Gefälles über den Leihgesterner Weg ins Plangebiet 
fließt. Aufgrund der Hinderniswirkung der benachbart vorhandenen Bebauung, ist die Aus-
wirkung dieser Luftmassen auf anschließende Siedlungsräume eher als gering anzusehen. 
Eine zukünftige Bebauung der Fläche südlich des Schwarzackers (Mischgebiet) sowie eine 
Bebauung der SO³ Fläche führt jedoch zur Verringerung des westlichen autochthonen Kalt-
luftstroms. Ein Ausgleich wird durch Stärkung des aus südöstlicher Richtung kommenden 
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Noch zu c)
Kaltluftstroms, durch eine entsprechende städtebaulich geplante Konzeption, mit Anschluss 
an den übergeordneten Luftaustauschbereich erreicht werden.Es wird davon ausgegangen, 
dass die lokalklimatischen Anforderungen bei der Bebauungsplanung ausreichend berück-
sichtigt wurden. Eine Beeinträchtigung für das Mischgebiet am Oberauweg ist nicht zu er-
warten.

Zu d)
Das BMHKW wird mit seiner auf 19,5 Megawatt (thermischer Leistung) begrenzten Ka-
pazität im gleichen Umfang zur Reduzierung der Erzeugungsleistung im Alten Heizwerk 
beitragen, was in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Magistrat und den 
Stadtwerken abgesichert wird.
Der Bedarf für diese Anlage wurde bezüglich der Strom-und Wärmeabnahme (der entspre-
chenden Kapazitäten im Alten Heizwerk über dessen Betriebsdauer) ausreichend begrün-
det, wird aber insbesondere durch die damit erfolgende Zielumsetzung im Rahmen der 
lokalen Energiewende (Umstellung fossil betriebener Energieerzeugung auf regenerative 
Brennstoffe) gerechtfertigt.
Zu den Abbildungen aus Planvorentwurf 2007 und dem Planentwurf („West“ bzw. „Süd“).
Der Bebauungsplan-Vorentwurf hat in 2007 die erst nach der Erstellung des Städtebauli-
chen Konzeptes von 2006 projektierte TREA I aufgenommen, damit hierfür bereits frühzeitig 
vor der Durchführung des erforderlichen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens und eingebettet in ein Gesamtkonzept eine erste förmliche Beteiligung ermöglicht 
werden konnte.
Nach einer Einleitung und Entwurfsoffenlage für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
zur planungsrechtlichen Vorbereitung der TREA II in 2013 hat der Magistrat in Abstimmung 
mit den Stadtwerken entschieden, dass auch diese weitere Energieerzeugungsanlage in ein 
Gesamtkonzept eingebettet werden soll, dass den geplanten Endausbaustand des Haupt-
energiestandortes der SWG in Gießen darstellt.
Dadurch wurde für die weiteren Beteiligungsverfahren maximale Transparenz geschaffen.
Daher wird die Bewertung und Wortwahl des Einwänders („Coup“, „bürgerfeindlich“) mit 
Nachdruck zurück gewiesen.
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(siehe oben unter 3)

Ergänzung:
Im Rahmen der erst ab 2018 anstehenden planerischen Konkretisierung des BMHKW-
Projektes im Rahmen eines BImSch-Verfahrens wird darauf geachtet möglichst am süd-
lichen Rand des SO³ und mit ausreichender Breite eine Grünvernetzung durch einen 
Baum- und Gehölzstreifen zwischen der als Waldentwicklungsfläche festgesetzten Teilflä-
che zwischen Misch- und Sondergebiet sowie dem Wald- und Gewässerbereich um das 
Rote Meer herzustellen.

Der Hinweis auf den Brand- oder Katastrophenfall wird zur Kenntnis genommen. Es wird 
davon ausgegangen, dass die diesbezüglichen Anforderungen im erforderlichen immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren berücksichtigt, geklärt und eine konzepti-
onelle Lösung hierfür im Beteiligungsverfahren offen gelegt werden.
Nach heutiger Sicht wird kein Störfall-Betrieb entstehen.
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Die Gegenüberstellung der Standortvariante des Bebauungsplanes mit dem Standortvor-
schlag des Einwänders wird zur Kenntnis genommen.

Auf die obigen Ausführungen und Abwägungsvorschläge wird verwiesen.
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Zu den Vorbemerkungen und 1)
Aufgrund der vorgetragenen Kritik an der Informationspolitik wurden, nach 
- der umfassenden Einbindung in 2006 zur Machbarkeitsstudie, 
- der intensiven frühzeitigen Bürgerbeteiligungsphase zum Planvorentwurf
- mehreren Bürgerinformations-Veranstaltungen speziell zur TREA II sowie
- öffentlichen Ausschuss-Sitzungen mit Vorstellung der energiepolitischen 
Ziele von SWG und Stadt, 
noch 2 weitere Informationsveranstaltungen zum Bebauungsplanentwurf „West“ 
(Juni 2014) und zum städtischen Energiekonzept (November 2014) durchgeführt.
An Hand der im Rahmen der Planaufstellung und in der Abwägung eingegangenen 
zahlreichen Rückmeldungen und Anregungen, die auch teilweise berücksichtigt 
werden konnten, wird die Einschätzung des Einwänders hinsichtlich der Informa-
tions- und Beteiligungspolitik widerlegt.
Der Magistrat geht davon aus, dass somit das Abwägungsmaterial vollständig ermittelt 
wurde. Dabei kommt es nicht darauf an, ob alle von der Bauleitplanung betroffenen Anlie-
ger angesprochen wurden und eine Anregung vorgetragen haben.

Zu 2)
Das Fraunhofer-Institut für Insektenbiotechnologie wird als Hochleistungs-For-
schungsstandort in den Jahren 2016/2017 auf dem vorgesehenen Baugrundstück 
im Sondergebiet nördlich des (neuen) Ohlebergsweges in einem ersten Bauab-
schnitt realisiert. Die Anforderungen an die Sicherheit der umgebenden Bevölke-
rung werden, insbesondere bei einem Neubau, durch bewähte Standards bei der 
Bauplanung, Genehmigung, Ausführung und Abnahme durch die zuständige Be-
hörde (RP Gießen) vor Inbetriebnahme gewährleistet.
Es wird darauf hingewiesen, dass Teile der im Neubau unterzubringenden Forschungsein-
heiten schon seit einigen Jahren im Altbau der Chemie ohne diesbezügliche Zwischenfälle 
arbeiten, was auch für die restlichen, derzeit in Frankfurt untergebrachten, Einheiten gilt.
Es wird ferner davon ausgegangen, dass die Justus-Liebig-Universität sowie das Fraun-
hofer-Institut (IME) bei Abschluss der Planungsarbeiten und rechtzeitig vor Baubeginn 
bzw. Inbetriebnahme die Öffentlichkeit über das Neubauvorhaben informieren werden.
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vom: 23.05.2014 Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

Zu 3)
Die Bedenken bezüglich einer mit zusätzlichen Energieerzeugungsanlagen sowie 
ihrer Brennstoffaufbereitung und –anlieferung verbundenen Zunahme verschiede-
ner Immissionen im als Mischgebiet festgesetzten Eckbereich Leihgesterner Weg/
Oberauweg(Nord) werden zur Kenntnis genommen. Die Verträglichkeit der im Plan-
geltungsbereich „Süd“ vorgesehenen Anlagen gegenüber der dortigen  Wohnbe-
bauung mit künftigem Schutzanspruch gemäß eines Mischgebietes wurde jedoch 
gutachterlich nachgewiesen und von den Fachbehörden akzeptiert. Die TREA II 
wurde inzwischen genehmigt.
In der außerhalb des Plangeltungsbereiches liegenden Aufbereitungsanlage für Sekun-
därbrennstoffe wird kein Bioabfall gelagert oder verarbeitet.
Der Anlieferungsverkehr wird nicht über den Oberauweg geführt.
Die künftigen Geruchsemissionen der Biomasse als Brennstoff für das BMHKW dürfen 
nur noch maximal das gutachterlich ermittelte Restpotential bis zum Erreichen der gemäß 
Geruchsimmissionsrichtlinie/GIRL im Mischgebiet (wie auch in Wohngebieten) zulässigen 
10%-Schwelle der Geruchswahrnehmungs-Häufigkeit (bezogen auf die Jahresstunden) 
einnehmen, was laut erster gutachterlicher Einschätzung besondere Maßnahmen der Ge-
ruchsreduzierung (z.B. Einhausung und Abluft-Filterung) erforderlich machen wird.

Zu 4)
Zur lokalklimatischen Bedeutung des BMHKW-Standortes im Sondergebiet SO³ 
sowie diesbezüglicher Planungsanforderungen und Optimierungsansätze siehe 
oben.
Es wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der erst ab 2018 anstehenden Projektie-
rung und Planungskonkretisierung für das BMHKW eine Lösung mit hohem und durch 
Anpflanzungen aufgewertetem Grünanteil gefunden wird.
Ferner setzt der Bebauungsplan die Längsausrichtung von Gebäuden, u.a. im SO³, in 
Nordsüd- bis Nordwest-Südostrichtung fest, um die Kaltluftabflussbahnen zu berücksich-
tigen.
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vom: 23.05.2014Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

Zu 5)
Zu Auswirkungen der Bebauungsplanung auf die Immobilienwerte wird auf die o.g. 
Ausführungen verwiesen.
Der städtische Gutachterausschuss hat mitgeteilt, dass auf eine Anfrage hin keine abso-
luten Werte mitgeteilt wurden. Aus der Rechtsprechung kann laut Gutachterausschuss 
abgeleitet werden, dass in vergleichbaren Situationen mit nur bedingter Nachweismög-
lichkeit direkter Einflüsse (baulicher Anlagen oder Immissionen) auf die Immobilienwerte 
davon auszugehen ist, dass „Merkantile Wertminderungen bis ca. 10%“ eintreten können. 
Über die besondere Situation im Eckbereich Leihgesterner Weg/Oberauweg unter Be-
rücksichtigung des o.g. VGH-Beschlusses/Vergleiches liegen keine Angaben zu deren 
Auswirkungen auf die Immobilienpreise vor.

Zu 6)
Zum Einwand der Massierung neuer Anlagen der Energieerzeugung und zu Strei-
chung und/oder Variantenvorschlag bezüglich des geplanten BMHKW siehe die 
o.g. Ausführungen und Abwägungsvorschläge (zur Stellungnahme vom 26.11.14).

Zu 7) 
Der als Alternativlösung angeregte Einsatz von (bzw. Ersatz des BMHKW durch) 
Anlagen der Wind-, Wasser- und Sonnenenergienutzung kommt 
a) weder im Gießener Stadtgebiet,
b) noch in Bezug auf die erforderliche Energiewende im Strom- wie auch im  
 Wärmesektor sowie insbesondere im Bereich der Grundlast,
c) noch hinsichtlich der besonderen Situation am Hauptenergiestandort 
 (der SWG) Leihgesterner Weg 
in Betracht.
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Behandlungsvorschlag:

vom: 23.05.2014Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

Noch zu 7)
Das im mittlerweile zur 2. Anhörung vorliegenden Entwurf des Teilregionalplanes Energie 
(RP Gießen) ermittelte und ausgewiesene Potential der angeregten Alternativlösungen 
reicht bei weitem nicht für den erforderlichen Anteil der Stadt Gießen an der angestrebten 
Energiewende aus. Es wird definitiv kein Vorranggebiet Windenergie im Stadtgebiet aus-
gewiesen. Die Wasserkraft wird bereits in einer kleinen Anlage an der 
Struppmühle (Wieseck) genutzt und wäre nur mit großem Aufwand, geringem Ertrag und 
massiven Eingriffen in das Flusssystem an einem Lahnwehr zu ergänzen.
Die Solarenergie (Photovoltaik-Freiflächenanlagen) wird bereits mit einer größeren Anlage 
auf der Hochwart (ca. 10 MW-Spitzenleistung) genutzt und soll eventuell mit einem weite-
ren Standort auf der ehemaligen Deponie bei Allendorf ergänzt werden. Zudem existieren 
zahlreiche Anlagen auf Hausdächern privater und öffentlicher Gebäude.
Es muss jedoch festgestellt werden, dass alle hier aufgeführten Techniken und Anlagen-
standorte
a) lediglich auf die Stromproduktion ausgelegt sind und
b) bis auf die kleine Wasserkraft-Einheit nicht grundlastfähig sind, d.h. nur zu  
 bestimmten, zeitlich sehr eingeschränkten Zeiten Energie erzeugen.
Am Hauptenergieerzeugungsstandort am Leihgesterner Weg kommt noch hinzu, dass hier 
ein wesentliches Ziele der Gießener Energiewende umgesetzt werden soll, indem von den 
durch die SWG regelmäßig und bisher (bis zur Inbetriebnahme der TREA I) ausschließlich 
mit fossilen Brennstoffen erzeugten ca. 100 Megawatt thermische Leistung ein maximaler 
Anteil durch verschiedene Anlagen mit regenerativen oder regionalen Brennstoffen und 
in Kraft-Wärme-Kopplung (Strom + Wärmeerzeugung) ersetzt werden soll. Daher ist an 
diesem Standort auf keinen Fall die Substitution mit den genannten Anlagentechniken 
möglich.

Zu 8)
Auch aus der Nachbarstadt Linden liegt eine Einwändung vor.

Zu 9)
Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen.
Auf die o.g. Ausführungen wird verwiesen.
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vom: 23.05.2014Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

Zu 10)
Der Anregung wird insofern gefolgt, dass durch eine öffentlich-rechtliche Verein-
barung zwischen dem Magistrat und den Stadtwerken geregelt wurde, dass kein 
Baustellen- oder Andienungsverkehr des BMHKW durch den Oberauweg fährt.
Die Realisierung oder der Verzicht auf
- den Autobahnanschluss „Oberhof“ (A 485/Leihgesterner Weg) sowie
- eine Erschließung des ehemaligen Gail-Betriebsgeländes 
können nicht im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens abschließend geklärt werden.

Zu 11)
Der Anregung zur Festsetzung einer Betriebsfrist für das Alte Heizwerk kann aus 
grundsätzlichen planungsrechtlichen Gründen (wegen fehlender Rechtsgrund-
lage) sowie aus betrieblichen Gründen (Resterzeugungs-Bedarf, Betriebsreserve/ 
Redundanz) nicht gefolgt werden.
Dennoch wird in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen Magistrat und 
Stadtwerken geregelt, dass die den neuen Erzeugungsanlagen entsprechenden 
Kapazitäten im Alten Heizwerk zurück gefahren werden.
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Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona vom: 23.05.2014

Zum Standort-Variantenvorschlag und dem angeregten Rückbau des Alten Heizwerkes 
wird auf die o.g. Ausführungen und Abwägungsvorschläge verwiesen.
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vom: 13.02.2008Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona
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Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona vom: 13.02.2008

Zu 1.)
Die Einschätzung, dass der Magistrat meint Anlieger-Interessen bei der Bauleitpla-
nung „geflissentlich übergehen zu können“, wird mit Nachdruck zurück gewiesen. 
Durch frühzeitige und zahlreiche Beteiligungsverfahren bei der Vorbereitung und 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner 
Weg III“ wurde ein nach Auffassung des Magistrates vollständiges Meinungsbild 
der Bewohnerschaft im Eckbereich Leihgesterner Weg/Oberauweg erhoben und in 
die Abwägung eingestellt.
Es wurde eine immissionsrechtliche Konfliktlösung herbei geführt. Es konnten 
aber nicht alle Anregungen in der Abwägung der unterschiedlichen Interessenla-
gen im Plangeltungsbereich zu Gunsten der Wohnnutzung umgesetzt werden.
Auf die bisherigen Ausführungen wird verwiesen.

Zu 2.)
Das Ziel einer Erhaltung der Wohnqualität im o.g. Eckbereich auf dem derzeitigen 
Stand wird bei Umsetzung des Bebauungsplanes nicht in Frage gestellt, sondern 
planungsrechtlich abgesichert. Die Einschätzungen bezüglich der drastischen Zu-
nahme von Verkehr, Lärm und Gestank sowie zum erwarteten Wertverlust werden 
nicht geteilt.
Die geplanten neuen Energieerzeugungsanlagen werden weder im Bau noch im Betrieb 
verkehrlich über den Oberauweg erschlossen, was auch vertraglich zwischen Magistrat 
und Stadtwerken vereinbart wurde.
Der künftige Lärm und Geruch im Plangebiet wird sich an den im Bebauungsplan erst-
mals festgesetzten Einschränkungen (Emissionskontingente) und Schutzanforderungen 
der Baugebiete (hier: Mischgebiet)  orientieren müssen, d.h. ohne Bebauungsplanung 
müsste von einer höheren zulässigen Belastungssituation ausgegangen werden.
Auf die bisherigen weiteren diesbezüglichen Ausführungen wird verwiesen.

1.

2.
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Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona vom: 13.02.2008

Noch zu 2.)
Zum Wertverlust siehe Ausführungen oben.
Anliegergebühren für den noch nicht erstmalig abgerechneten Oberauweg fallen, unab-
hängig von der Einbeziehung oder Ausgrenzung im Bebauungsplan, im Falle eines Stra-
ßenausbaus an. Derzeit besteht noch kein Ausbaubedarf.
Die mit der Bebauungsplanung einher gehenden Eingriffe in Natur und Landschaft wurden 
ordnungsgemäß ermittelt, im Umweltbericht dokumentiert und hierfür Ausgleichsmaßnah-
men ortsnah und im erforderlichen Umfang festgesetzt. Generell kann noch ergänzt wer-
den, dass eine gewerbliche Entwicklung des industriellen Konversions-Großstandortes 
mit Nachverdichtung einiger bisher unbebauter, jedoch vorbelasteter Teilflächen sowie 
Altlastensanierung aus Umweltgesichtspunkten die wesentlich bessere Alternative als ein 
neu erschlossenes Gewerbe-/Industriegebiet „auf der grünen Wiese“ darstellt.

2.
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Behandlungsvorschlag:

vom: 13.02.2008Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

Zu 3.)
Die Unterstellung, die Stadtverordnetenversammlung (als entscheidendes Gremi-
um) würde „das Denken nicht immer nur anderen überlassen“, wird mit Nachdruck 
zurück gewiesen. Die Bebauungsplanung bildet nach Auffassung des Magistrates 
einen nach intensiver Beteiligung und Abwägung aller denkbaren Varianten ausge-
wogenen Kompromiss auch im Sinne der Gießener Bevölkerung ab, da sie
- die Interessen der Anwohnerschaft nach planungsrechtlicher 
 Absicherung ihrer nach dem VGH-Vergleich in 1992 und einer 
 demzufolge noch im Planvorentwurf 2007 vorgesehenen Ausweisung als  
 Gewerbegebiet unbefriedigenden Wohnsituation als Mischgebiet ausrei- 
 chend berücksichtigt,
- die Gießener lokale Energiewende am Hauptenergiestandort der Stadt-  
 werke auf den Weg bringt und
- gleichzeitig Flächen zur Ansiedlung zukunftsfähiger Arbeitsplätze in ei-  
 nem grünen Umfeld vorbereitet.
Auf die bisherigen Ausführungen wird verwiesen.

Zu 4.)
Auf die bisherigen Ausführungen zur ausreichenden Informationspolitik des Magi-
strates, insbesondere bei diesem Bebauungsplanaufstellungsverfahren, wird ver-
wiesen.
Auf Informationsveranstaltungen oder Sitzungen politischer Gremien wurde ausreichend 
öffentlich hingewiesen. Ein Rechtsanspruch auf persönliche Einladungen besteht nicht.

Zu 5.)
Die Interpretation, warum in der Variantendiskussion im Rahmen der Erstellung ei-
ner Machbarkeiststudie zur Vorbereitung des Bebauungsplanverfahrens eine Kom-
promiss- und Synergie-Variante zwischen „Grüne Linie“ und „Maximum“ in einem 
transparenten Entscheidungsprozess ausgewählt wurde, wird zurück gewiesen.
Die ausgewählte Variante stellt einen ausgewogenen Kompromiss aller im Plangebiet vor-
handenen Interessen und öffentlichen Belange dar.
Siehe auch zu 8.

3.

4.

5.
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Behandlungsvorschlag:

vom: 13.02.2008Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

6.

Zu 6.)
Die genannten Entwicklungsflächen oder –projekte sind mittlerweile weitestge-
hend in der Umsetzungsphase, so dass dadurch einerseits der Nachweis einer be-
darfsgerechten Planung gelingt und andererseits die planerische Entwicklung des 
Standortes am Leihgesterner Weg begründet wird.
Über Planungsaktivitäten der Nachbargemeinden kann hier keine Bewertung abgegeben 
werden. Interkommunale Ansätze werden gerade andiskutiert.
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
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vom: 13.02.2008Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

Zu 7.)
Die Einschätzung einer sinkenden Nachfrage nach Gewerbeflächen kann generell 
nicht bestätigt werden.
Die Aussage, dass diesbezügliche Nachfragen vorrangig durch (Militär- und Indus-
trie-)Konversions- und Nachverdichtungskonzepte befriedigt werden sollen, wird 
begrüßt. 
Es wird festgestellt, dass mit der Bebauungsplanung GI 04/21 „Technologie- und Gewer-
bepark Leihgesterner Weg III“ (Teilgebiet Süd) im besonderen Maße dieser Planungsma-
xime gefolgt wurde, indem weitgehend bereits bebaute/genutzte oder ehemals Bergbau-
zwecken dienende Flächen einer neuen ausgewogenen Bebauung und Nutzungsstruktur 
mit hohem Grünanteil zugeführt werden.
Zur Einschätzung bezüglich des Einsatzes externer Planer/innen sei angemerkt, dass der 
Bebauungsplan im Stadtplanungsamt erstellt wurde.

Zu 8.)
Auf der Grundlage einer umfassenden Situationsanalyse und allgemeiner Anforderungen 
an einen Technologiepark wurden zwei städtebauliche Konzeptvarianten (Grüne Linie und 
Maximus) erarbeitet, die sich durch unterschiedlich große Grünflächenanteile unterschei-
den. Nach mehreren Abstimmungsgesprächen und Diskussionen mit der Lenkungsgrup-
pe wurden diese Varianten zu einem städtebaulichen Konzept weiterentwickelt und im 2. 
Forum (November 2006) vorgestellt. Dieses Konzept sieht für die „Grube Atzelbusch“ eine 
gewerbliche Entwicklung mit einem schmalen nördlichen Grüngürtel sowie südlich des 
Oberauweges eine im Vergleich zur Variante Maximum wesentlich kleinere Gewerbeflä-
che vor. Das städtebauliche Konzept diente als Grundlage für den Bebauungsplanvorent-
wurf, der eine beidseitige Bebauung des Oberauweges festsetzt. Der Biotopverbund wird 
durch die festgesetzten Freiflächenbereiche weiterhin gewährleistet. 
Der Bebauungsplan -Teilgebiet Süd-  reduziert die (als Misch- statt Gewerbegebiet fest-
gesetzte) Baufläche südlich des Oberauweges noch um rd. 20m in der Breite. Nördlich 
der Grube Atzelbusch wird der vorhandene Wald in einem im Vergleich zum Vorentwurf 
wesentlich breiteren Grüngürtel gesichert.

7.

8.

planung8
Rechteck

planung8
Rechteck



Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
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vom: 13.02.2008Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

Zu 9.)
Die Trassierung der verlängerten Ferniestraße (Planstraße A) im Plangeltungsbe-
reich (Süd) hat sich aufgrund der Erstellung eines neuen Städtebaulichen Konzep-
tes für den Technologie- und Gewerbepark in 2013 bzw. der dadurch erfolgten Op-
timierung der ursprünglichen Planungskonzeption wesentlich verändert. Insofern 
müssen die Kritikpunkte und Anregungen nicht mehr abgewogen werden.
Es wird jedoch festgestellt, dass mehrere (in 2008) aufgeführte Planungsanforderungen 
oder –vorbehalte bei der neuen Trassierung aufgegriffen wurden.

9.
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
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vom: 13.02.2008Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

(siehe oben)
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
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vom: 13.02.2008Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

(siehe oben)
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
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vom: 13.02.2008Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

Zu 10.)
Der Anregung zur Neuabgrenzung des räumlichen Plangeltungsbereiches mit 
Aussparung des Eckbereiches Leihgesterner Weg/Oberauweg wird nicht gefolgt. 
Die Einbeziehung dieses Teilbereiches ist zur planungsrechtlichen Konfliktlö-
sung unter Berücksichtigung des VGH-Vergleiches und durch Festsetzung eines 
Mischgebietes erforderlich. Weiterhin besteht auch ein Planerfordernis für die in 
Landeseigentum befindlichen Flächen südlich des Oberauweges bezüglich eines 
durchgeführten Variantenvergleiches zur Ansiedlung des Fraunhofer-Institutes.
Auf die sonstigen bisherigen Ausführungen, insbesondere zur Anwendung des Er-
schließungsrechtes, wird verwiesen. 
Die Gemeinden haben Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebau-
liche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (vgl. § 1, Abs. 3 BauGB). In dem Geltungs-
bereich wurden alle Flächen für die erforderliche städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
einbezogen. Der genannte Eckbereich zeichnet sich durch einen hohen Wohnbestand 
aus, der bezüglich seiner Schutzanforderungen einer planungsrechtlichen Konfliktlösung 
unterzogen werden muss. Der Einbezug der Flächen südlich des Oberauweges gewähr-
leistet eine weitere gewerbliche Entwicklung (innerhalb eines Mischgebietes) mit natur-
schutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen.

10.
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
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vom: 13.02.2008Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

Zu 11.)
Die Funktion und etwaige Ausbaunotwendigkeit des Oberauweges wird nicht im 
Rahmen dieses Bebauungsplanes („III“) abschließend geklärt, da hierbei lediglich 
die als Straßenparzelle vorhandene städtische Fläche als öffentliche Verkehrsflä-
che festgesetzt wird. Vertraglich wird eine Baustellen und betriebsbedingte Befah-
rung des Oberauweges für die Energieerzeugungsanlagen der SWG ausgeschlos-
sen.
Die Funktion des Oberauweges wird abschließend im noch anstehenden (Teil-)Bebau-
ungsplanverfahren für das ehemalige Betriebsgelände der Fa. Gail geklärt. Dabei werden 
die Anlieger des Oberauweges ordnungsgemäß beteiligt.

Zu 12.) 
Der Belang des Amphibienschutzes wurde bereits im Vorentwurf wie auch im end-
gültigen Plan durch Festsetzungen zu Erhalt von Gewässern, Vernetzungsmaßnah-
men und Neuanlage von Laichhabitaten ausreichend beachtet. 
Im Rahmen der planerischen Weiterentwicklung wurden entsprechend den artenschutz-
rechtlichen Anforderungen vertiefende Betrachtungen (Aktualisierung der Faunakartie-
rung, Artenschutzrechtliches Gutachten) vorgenommen, die einen Fortbestand und eine 
Entwicklung der Amphibien gewährleisten.

11.

12.
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
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Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona vom: 13.02.2008

Zu 13.)
Das Grünkonzept des Bebauungsplanes mit größere Erhaltungs- und Entwick-
lungsflächen verbindenden Grünzügen oder vergleichbaren Elementen wurde im 
Aufstellungsverfahren mit den zuständigen Stellen abgestimmt und als angemes-
sen bewertet.

13.
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
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vom: 13.02.2008Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

Zu 11.)
Siehe Ausführungen oben zu 11. und 12..
Ein gänzlicher Verzicht auf eine Durchfahrungsmöglichkeit über den Oberauweg war im 
Planvorentwurf aus 2007 nicht vorgesehen, da der Oberauweg – unabhängig von der 
Realisierungsperspektive einer Ringanschlussstelle „Oberhof“ als Neben- bzw. Zusatzer-
schließung für das Gail-Areal vorgesehen war.
Ein Verzicht lässt sich auch nicht aus Gründen des Biotopverbundes und der Wirtschaft-
lichkeit belegen. 

11.
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
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vom: 13.02.2008Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

Zu 11.)
Siehe Ausführungen zu 11. oben.
Die Anregungen zum anstehenden Teil-Bebauungsplan für das ehemalige Betriebsareal 
der Fa. Gail werden selbstverständlich bei der Ausarbeitung des Planentwurfes bereits 
geprüft und nach Möglichkeit berücksichtigt.

11.
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
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vom: 13.02.2008Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

Zu 11.)
Siehe oben.

11.

planung8
Rechteck

planung8
Rechteck



Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
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vom: 13.02.2008Stellungnahme von: Dipl.-Ing. Christian Stuppy mit Ehefrau Ilona

Zu 14.)
Die Einschätzung bezüglich einer Zusatzverschuldung wegen der Ausweisung und 
Entwicklung eines Gewerbestandortes wird zurück gewiesen. 
Einerseits strebt die in der tat hoch verschuldete Universitätsstadt Gießen bei derarti-
gen Planungsvorhaben regelmäßig die Einbindung von Investoren auch zur Kostenüber-
nahme von Erschließungsaufgaben sowie die Einwerbung öffentlicher Fördermittel (hier: 
Stadtumbau West) an. Andererseits hat sich seit einigen Jahren dank der behutsamen 
und städtebaulichen Entwicklung auch im Gewerbebereich ein stetiger und zunehmender 
Fluss von Gewerbesteuereinnahmen ergeben. 

14.
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.

38Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg III“ (Teilgebiet Süd)“   

vom: 21.11.2014Stellungnahme von: Rainer Böhm, Gudrun und Dieter Nettelbeck

Vorbemerkungen
Die Interessen der Bewohnerschaft der Grundstücke Leihgesterner Weg 161-167 sowie 
Oberauweg 5-21 innerhalb des räumlichen Plangeltungsbereiches hinsichtlich gesunder 
Wohnverhältnisse wurden bereits zu Beginn des Planaufstellungsverfahrens (zur frühzei-
tigen Bürgerbeteiligung in 2008) in den Abwägungsvorgang aufgenommen und beispiels-
weise bei den gutachterlichen Prüfungen sowie den Planfestsetzungen berücksichtigt.
Die hierzu entgegen stehenden Interessen der Stadtwerke Gießen zur Entwicklung ih-
res Energiestandortes im Rahmen eines geforderten Industriegebietes wurden mit einer 
Grundsatzentscheidung des Plangebers ab der Erstellung des ersten Planentwurfes 
(„Teilgebiet West“) in 2014 vorabgewogen. Im Ergebnis werden für den Energiestandort 
Sondergebiete mit unterschiedlichen Lärm-Emissionskontingenten sowie einer einge-
schränkter Anlagenzulässigkeit gemäß Festsetzungskatalog vorgesehen und für den oben 
genannten Eckbereich Leihgesterner Weg/Oberauweg ein Mischgebiet (statt dem noch 
im 2007 beschlossenen Planvorentwurf ausgewiesenen Gewerbegebiet) festgesetzt. Die 
durchgeführten Verträglichkeitsgutachten wurden auf diese Konstellation hin ausgerichtet 
und haben die Vertretbarkeit dieser Festsetzungen eindeutig und ohne diesbezüglichen 
Widerspruch der Fachbehörden belegt.

Die Festsetzung eines Mischgebietes für den o.g. Eckbereich bedeutet u.a., dass erhöhte 
Schutzanforderungen in Bezug auf Lärm (um jeweils 5 dB(A) tags/nachts niedrigere, d.h. 
verbesserte Immissionsrichtwerte) sowie Geruch (um 50% geringere Wahrnehmungshäu-
figkeit von Gerüchen) als im Gewerbegebiet gegenüber der benachbart vorhandenen oder 
geplanten gewerblichen bzw. Sondernutzung bestehen.
Erst durch die Bebauungsplanung wird der bereits schon seit Jahrzehnten bestehende 
Konflikt zwischen dem seit den 60er-Jahren – d.h., weit vor Errichtung der Wohngebäude 
- vorhandenen Hauptenergiestandort (mit dem damaligen Universitäts-Heizwerk) und dem 
aus noch früherer Zeit stammenden Produktionsstandort der Fa. Gail sowie der nachträg-
lich heran gerückten Wohnbebauung immissionsschutzrechtlich gelöst. Seit der Betriebs-
aufgabe der Fa. Gail für die wesentlichen und an den o.g. Eckbereich heran ragenden 
Teile ihrer Produktionsstätte in den 90er-Jahren sowie der danach erfolgten Übernahme 
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.
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vom: 21.11.2014Stellungnahme von: Rainer Böhm, Gudrun und Dieter Nettelbeck

noch Vorbemerkungen:
des Heizwerkes durch die Stadtwerke Gießen mit bereits erfolgter und noch weiterhin 
geplanter Umstellung und Optimierung der Verbrennungstechnik sind bereits wesentliche 
Verbesserungen der Umweltsituation im gesamten Plangeltungsbereich („West“) einge-
treten.
In diesem Zusammenhang muss auch noch auf das Ergebnis eines gerichtlichen Verglei-
ches zwischen der Fa. Gail und der Stadt (als Baugenehmigungsbehörde) vor dem hes-
sischen Verwaltungsgerichtshof in 1992 (VGH-Beschluss vom 9.09.1992 - 3 UE 631/86 -) 
hingewiesen werden. Demnach wurde die vom Verwaltungsgericht Wiesbaden in 1985 
erkannte Rechtswidrigkeit der für die Reihenhausanlage Oberauweg 7-17 erteilten Bau-
genehmigung zu Gunsten einer Duldung des Wohnbestandes bei gleichzeitiger Anerken-
nung der Lage in einem Gewerbegebiet durch die damaligen Wohneigentümer sowie ihre 
Rechtsnachfolger revidiert. D.h., dass alle Bewohner/innen des o.g. Eckbereiches dauer-
haft akzeptieren mussten und müssen, in der Belastungssituation eines Gewerbegebietes 
zu wohnen. Diese Rechtslage wird durch die neuen Bebauungsplanfestsetzungen ersetzt 
und somit eine deutliche Verbesserung der Wohnumfeldbedingungen dauerhaft abgesi-
chert.

Letztlich wird noch auf einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Magistrat und 
den Stadtwerken Gießen vom Dezember 2015 verwiesen, der die folgenden weiteren Ver-
besserungen für die Bewohnerschaft im Zusammenhang mit der Realisierung des geplan-
ten Biomasseheizkraftwerkes absichert:
- Aufnahme der Planung zum BMHKW frühestens Anfang 2018,
- Begrenzung der maximalen Kapazität auf 19,5 MW (thermische Leistung) im ganzen   
Sondergebiet SO 3,
- Ausgleich der zusätzlich entstehenden Lärmemissionen des BMHKW durch entspre-
chende Reduzierung der Kapazitäten im alten Heizwerk und
- Vermeidung von Baustellen und betrieblich bedingten Verkehren über den Oberauweg.
Auf die Regelungen des vorher abgeschlossenen Transparenzvertrages bezüglich der In-
formation und Mitsprache im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren wird 
verwiesen.
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Zu 1: 
Die Vorbemerkungen zum Eigentum, den offengelegten Gutachten und zur Auf-
rechterhaltung der bisher vorgetragenen Bedenken werden zur Kenntnis genom-
men. Zu den Bedenken des Schreibens vom 22.5.2014 wird auf die Ausführungen 
zu 4. verwiesen. 

Zu 2: 
Die Bedenken zur möglichen Überschreitung der GIRL-Richtwerte durch das Bio-
masseheizkaftwerk und die Vorbelastungen aus TREA I, TREA II und Poppe sowie 
einer verbleibenden, diffusen Geruchsbelastung auch bei geschlossener Lagerung 
werden zur Kenntnis genommen: Es wird entgegengehalten, dass auf der Ebene 
des Bebauungsplanes eine konkrete Bewertung der Geruchsbelastungen für das 
Biomasseheizkraftwerk nicht getroffen wird, da dies erst im erforderlichen immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren erfolgt, jedoch die Obergrenzen 
der Geruchsbelastung festgelegt werden. 
Da die Stadtwerke ein Biomasseheizkraftwerk frühestens 2019 an dem Standort umset-
zen und daher noch keine konkrete Anlagenplanung vorliegt, ist im Rahmen des Bebau-
ungsplans eine gutachterliche Abschätzung zur Geruchsbelastung erfolgt, die ein worst-
case-Szenario darstellt und darauf hinweist, dass es zu einer möglichen Ausschöpfung 
der GIRL-Richtwerte (im Mischgebiet: 10% Geruchswahrneh- mungshäufigkeit) kommen 
könnte.  
Erst auf der Ebene des nach Bundesimmissionsschutzgesetz erforderlichen Genehmi-
gungsverfahrens werden auf die konkrete Anlage und die Vorbelastungen bezogen, die 
Geruchsbelastungen gutachterlich genau ermittelt und ggf. Maßnahmen zur Einhaltung 
der nach TA Luft einzuhalten Werte festgelegt.

1.

2.
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vom: 21.11.2014Stellungnahme von: Rainer Böhm, Gudrun und Dieter Nettelbeck

3.

Zu 3.: 
Die Forderung nach Erstattung eines Beweissicherungsgutachtens Mitte 2015 wird 
abgelehnt.
Es wird kein Erfordernis für ein Beweissicherungsgutachten Mitte 2015 gesehen, da auf 
der Ebene der Bauleitplanung aus der Prognose der Geruchsbelastungen kein Ergebnis  
vorliegt, dass die Verhältnismäßigkeit einer mindestens halbjährlichen  Geruchsimmissi-
onsbegehung zu diesem Zeitpunkt rechtfertigt, da die vom Gutachter  a n g e n o m m e n e 
Ausschöpfung der GIRL- Richtwerte bis hin zum Maximalwert von 10% eine worst-case-
Annahme ist. Erst auf der Ebene der Genehmigungsplanung der Anlage nach Bundesim-
missionsschutzgesetz werden die immissionsschutzrechtlichen Anforderungen konkret 
geprüft und es erfolgt der Nachweis der Einhaltung der Richtwerte der gesetzlichen Be-
stimmungen (TA-Luft, GIRL). Die Häufigkeit der Geruchsschwellenüberschreitung ist für 
die TREA I, TREA II und Fa. Poppe mit 4% der Jahresstunden gutachterlich ermittelt 
worden und liegt somit unterhalb des Maximalwertes von 10% für Mischgebiete. 

Zu 4.: 
Zur Wiedergabe des Sachverhaltes aus dem lärmtechnischen Ergänzungsgutach-
ten, dass aufgrund fehlender Lärmerzeugungsdaten für das Hotel, die Berechnun-
gen mit Zusatzkontingenten durchgeführt werden und die Zusatzkontingente so 
gewählt werden, dass die Richtwerte nicht überschritten werden, wird klargestellt, 
dass in Bezug auf das Hotel, Parkhaus und Studentwohnheim eine Überprüfung 
der Einhaltung der Im TÜV-Hauptgutachten L 7564 zur Lärmkontingentierung er-
mittelten  Emissionskontingente mit den darin für das Heizwerk vergebenen Zu-
satzkontingenten, stattgefunden hat. 
Da das geplante Hotel in einem Mischgebiet und somit nicht innerhalb einer kontingen-
tierbaren Fläche liegt, sind hierfür keine Kontingente heranzuziehen. Für das Hotel ist 
hingegen im nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren die planerische Vorbelastung 
durch die Kontingente in den Sonder- und Gewerbegebieten im Rahmen eines schalltech-
nischen Prognosegutachtens zu berücksichtigen, um die Richtwerte an den umliegenden 
Immissionsaufpunkten u.a. am Oberauweg nicht zu überschreiten. 

4.
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vom: 21.11.2014Stellungnahme von: Rainer Böhm, Gudrun und Dieter Nettelbeck

5.

Zu 5.) 
Der Anregung bezüglich passiven Lärmschutzes am Wohngebäude Oberauweg 9 
(im Mischgebiet), weil sich aufgrund der vom Einwänder vorgenommenen Sum-
mierung des Kfz-Verkehrsanteils mit dem Immissionsrichtwertanteil von 42 dB(A) 
durch die Kontingentierung und den Ruhezeitenzuschlag von 1,9 dB(A) eine Über-
schreitung der Immissionsgrenzwerte von 45 dB(A) ergibt, wird entgegen gehalten, 
dass der Ruhezeitenzuschlag nach Nr. 6.5 des Anhangs der TA Lärm nur in WA-, 
WR- und Kurgebieten anzuwenden ist. 
Ferner handelt es bei den nach TA-Lärm zugrunde gelegten 45 dB(A) um einen Richtwert 
und nicht um zwingend einzuhaltende maximale Grenzwerte. Die Verkehrslärmberech-
nungen im TÜV-Hauptgutachten L 7564 belegen, dass die verkehrlichen Zusatzbelas-
tungen aufgrund der Planvorhaben an allen Immissionsaufpunkten zu Pegeländerungen 
unter 1,9 dB(A) führen, so dass die Pegeländerungen zu keinen wesentlichen Änderungen 
der vorhandenen Verkehrslärmbelastung i. S. des § 1 der 16. BImschV führen, da die Be-
urteilungspegel im Planfall unterhalb von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts liegen. Ein 
Anspruch auf passive Lärmschutzmaßnahmen ist somit nicht begründet.
Im Übrigen wird auf das Ergebnis des o.g. VGH-Vergleiches verwiesen, wonach ohne Be-
bauungsplanung eine Belastungssituation vergleichbar eines Gewerbegebietes akzeptiert 
werden müsste.
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III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
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6.

Zu 6.) 
Der Aussage, dass auf der Südseite des Oberauwegs die Ansiedlung des Fraunho-
fer Instituts erfolgt, infolge dessen eine erhebliche Verkehrszunahme im Knotenbe-
reich Oberauweg/ Unterhof/ Leihgestener Weg befürchtet wird, wird nicht bestätigt. 
Südlich des Oberauweges wird ein Mischgebiet mit seinem gewerblichen Entwick-
lungsteil festgesetzt.
Für die Ansiedlung des Fraunhofer Instituts ist im Bebauungsplan GI 04/21 „Technolo-
gie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg II (Teilgebiet Nord) ein Standort nördlich des 
Ohlebergsweg vorgesehen, dessen Flächenverfügbarkeit im Rahmen des erfolgten Um-
legungsverfahrens seit September 2014 gesichert ist. Hinsichtlich der Annahme, dass mit 
den Planvorhaben ein erheblicher Anstieg des LKW-Verkehrs einhergeht, der zu einer 
wesentlichen Änderung i. S. des   § 1 der 16. BImschV führt, wird auf die Ausführungen 
zu 5. verwiesen.
Zur Bebauungsperspektive und den verkehrlichen Auswirkungen im Neubaubereich des 
Mischgebietes gibt es noch keine Informationen. Dennoch wird grundsätzlich von einer 
Einhaltung aller Planungsvorgaben und Verträglichkeiten unter Berücksichtigung der Fest-
setzungen des Bebauungsplanes ausgegangen.
Im Übrigen wird auf das Ergebnis des o.g. VGH-Vergleiches verwiesen, wonach ohne Be-
bauungsplanung eine Belastungssituation vergleichbar eines Gewerbegebietes akzeptiert 
werden müsste.

planung8
Rechteck

planung8
Rechteck

planung8
Rechteck

planung8
Rechteck

planung8
Rechteck



Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.

44Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg III“ (Teilgebiet Süd)“   

vom: 22.05.2014Stellungnahme von: Rainer Böhm, Gudrun und Dieter Nettelbeck

7.

8.

Zu 7.) 
Den Bedenken, dass auf den ehemaligen Gailschen Flächen neue Betriebe errich-
tet werden, die in ihrem Emissionsverhalten dazu führen, dass die Immissions-
richtwerte von 60/45 dB(A) überschritten werden, wird entgegengehalten, dass, wie 
im Umweltbericht zum Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leih-
gesterner Weg III“ (Teilgebiet Süd) auf Seite 58 zusammenfassend ausgeführt wurde, die 
Nutzung von lärmintensiven Betrieben auf diesen Flächen insbesondere zur Nachtzeit 
nicht zugelassen werden können. 
Die Emissionskontingente sind als planerische Vorbelastung in einer zukünftigen Bebau-
ungs- und Genehmigungsplanung für diese Flächen zu berücksichtigen. 
Im Übrigen wird auf das Ergebnis des VGH-Vergleiches sowie die Beteiligungsmöglich-
keit beim noch ausstehenden Aufstellungsverfahren zum diesbezüglichen Bebauungsplan 
hingewiesen.

Zu 8.) 
Zu den Bedenken, dass es zu Geruchsbelästigungen durch die geplante Anlage 
des BMHKW bis zur Kenngröße von 10% nach GIRL kommt und zu einer Über-
schreitung, wenn auf dem ehem. Gail-Gelände Geruch emittierende Betriebe ange-
siedelt werden, wird auf die Ausführungen zu 2 verwiesen. 
Darüber hinaus ist auch der Aspekt der Geruchsbelastungen in einer  zukünftigen Bebau-
ungs- und Genehmigungsplanung für die Gail- Flächen als planerische Vorbelastung zu 
berücksichtigen. 
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vom: 22.05.2014Stellungnahme von: Rainer Böhm, Gudrun und Dieter Nettelbeck

9.

Zu 9.) 
Zu den Bedenken bezüglich der Staubbelastung, zur möglichen Grenzwertüber-
schreitung von 350 mg/m²xd am Haus des Einwänders sowie zu fehlenden Anga-
ben zum gesundheitsschädigenden Anteil des Staubs im Umweltbericht wird Fol-
gendes klargestellt: 
Zur Klarstellung der gemachten Angaben muss unterschieden werden zwischen Staub-
immissionen, angegeben in mg/m³ oder µg/m³, und Staubdeposition, d.h. Staubnieder-
schlag,  angegeben in mg/m² x d.
Zu den Staubimmissionen führt der Gutachter aus:„ Der Beitrag aus den Emissionen der 
geplanten TREA II ist im Vergleich zu den vorliegenden Immissionsrichtwerten der TA Luft 
irrelevant“. Dies gilt auch für den Gesamtstaub (P10) mit einem Grenzwert von 40µg/m² 
(Jahresmittelwert) nach TA Luft. 

Konkretere Betrachtungen wurden für den Staubniederschlag nicht gefährdender Stoffe 
an der Werkseinfahrt, begrenzt auf einen engen Radius um die Anlage und durch den 
Lieferverkehr verursacht, durchgeführt. Hier wurde ein Staubniederschlagswert ermittelt, 
der größer ist als der irrelevante Beitrag, so dass nach Richtlinie der TA Luft die Gesamt-
belastung ermittelt werden musste. Das Ergebnis zeigt, dass es zu keiner Überschreitung 
des Grenzwertes von 350 mg/m² x d kommt, so dass schädlichen Umwelteinwirkungen 
auf den Menschen ausgeschlossen werden können. Der Staubniederschlag bedingt durch 
die Anlieferung von Holzbrennstoffen zum BMHKW kann zum heutigen Zeitpunkt nicht 
eindeutig eingeschätzt werden. Er wird aber räumlich begrenzt bleiben. Eine Staubver-
frachtung in Höhe des Grenzwertes vor die Haustür einzelner Wohnhäuser im Oberauweg 
erscheint unwahrscheinlich. Die Problematik ist aber im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens nach BImSchG konkreter zu begutachten. Im Übrigen wird auf das Ergebnis des 
o.g. VGH-Vergleiches verwiesen, wonach ohne Bebauungsplanung eine Belastungssitua-
tion vergleichbar eines Gewerbegebietes akzeptiert werden müsste.
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Vorbemerkungen
Die Interessen der Bewohnerschaft der Grundstücke Leihgesterner Weg 161-167 sowie 
Oberauweg 5-21 innerhalb des räumlichen Plangeltungsbereiches hinsichtlich gesunder 
Wohnver-hältnisse wurden bereits zu Beginn des Planaufstellungsverfahrens (zur frühzei-
tigen Bürgerbeteiligung in 2008) in den Abwägungsvorgang aufgenommen und beispiels-
weise bei den gutachterlichen Prüfungen sowie den Planfestsetzungen berücksichtigt.
Die hierzu entgegen stehenden Interessen der Stadtwerke Gießen zur Entwicklung ih-
res Energiestandortes im Rahmen eines geforderten Industriegebietes wurden mit einer 
Grund-satzentscheidung des Plangebers ab der Erstellung des ersten Planentwurfes 
(„Teilgebiet West“) in 2014 vorabgewogen. Im Ergebnis werden für den Energiestandort 
Sondergebiete mit unterschiedlichen Lärm-Emissionskontingenten sowie einer einge-
schränkter Anlagenzuläs-sigkeit gemäß Festsetzungskatalog vorgesehen und für den 
oben genannten Eckbereich Leih-gesterner Weg/Oberauweg ein Mischgebiet (statt dem 
noch im 2007 beschlossenen Planvor-entwurf ausgewiesenen Gewerbegebiet) festge-
setzt. Die durchgeführten Verträglichkeitsgut-achten wurden auf diese Konstellation hin 
ausgerichtet und haben die Vertretbarkeit dieser Festsetzungen eindeutig und ohne dies-
bezüglichen Widerspruch der Fachbehörden belegt.

Die Festsetzung eines Mischgebietes für den o.g. Eckbereich bedeutet u.a., dass erhöhte 
Schutzanforderungen in Bezug auf Lärm (um jeweils 5 dB(A) tags/nachts niedrigere, d.h. 
verbesserte Immissionsrichtwerte) sowie Geruch (um 50% geringere Wahrnehmungshäu-
figkeit von Gerüchen) als im Gewerbegebiet gegenüber der benachbart vorhandenen oder 
geplanten gewerblichen bzw. Sondernutzung bestehen.
Erst durch die Bebauungsplanung wird der bereits schon seit Jahrzehnten bestehende 
Konflikt zwischen dem seit den 60er-Jahren – d.h., weit vor Errichtung der Wohngebäude 
- vorhandenen Hauptenergiestandort (mit dem damaligen Universitäts-Heizwerk) und dem 
aus noch früherer Zeit stammenden Produktionsstandort der Fa. Gail sowie der nachträg-
lich heran gerückten Wohnbebauung immissionsschutzrechtlich gelöst. Seit der Betriebs-
aufgabe der Fa. Gail für die wesentlichen und an den o.g. Eckbereich heran ragenden 
Teile ihrer Produktionsstätte in den 90er-Jahren sowie der danach erfolgten Übernahme 
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noch Vorbemerkungen:
des Heizwerkes durch die Stadtwerke Gießen mit bereits erfolgter und noch weiterhin 
geplanter Umstellung und Optimierung der Verbrennungstechnik sind bereits wesentliche 
Verbesserungen der Umweltsituation im gesamten Plangeltungsbereich („West“) einge-
treten.

In diesem Zusammenhang muss auch noch auf das Ergebnis eines gerichtlichen Ver-
gleiches zwischen der Fa. Gail und der Stadt (als Baugenehmigungsbehörde) vor dem 
hessischen Ver-waltungsgerichtshof in 1992 (VGH-Beschluss vom 9.09.1992-3 UE 631/86 
-) hingewiesen werden. Demnach wurde die vom Verwaltungsgericht Wiesbaden in 1985 
erkannte Rechtswid-rigkeit der für die Reihenhausanlage Oberauweg 7-17 erteilten Bau-
genehmigung zu Gunsten einer Duldung des Wohnbestandes bei gleichzeitiger Anerken-
nung der Lage in einem Gewerbegebiet durch die damaligen Wohneigentümer sowie ihre 
Rechtsnachfolger revidiert. D.h., dass alle Bewohner/innen des o.g. Eckbereiches dau-
erhaft akzeptieren mussten und müssen, in der Bela-stungssituation eines Gewerbege-
bietes zu wohnen. Diese Rechtslage wird durch die neuen Bebauungsplanfestsetzungen 
ersetzt und somit eine deutliche Verbesserung der Wohnumfeld-bedingungen dauerhaft 
abgesichert.

Letztlich wird noch auf einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Magistrat und 
den Stadtwer-ken Gießen vom Dezember 2015 verwiesen, der die folgenden weiteren 
Verbesserungen für die Bewohnerschaft im Zusammenhang mit der Realisierung des ge-
planten Biomasseheizkraftwerkes absi-chert:
- Aufnahme der Planung zum BMHKW frühestens Anfang 2018,
- Begrenzung der maximalen Kapazität auf 19,5 MW (thermische Leistung) im ganzen   
  Sondergebiet SO 3,
- Ausgleich der zusätzlich entstehenden Lärmemissionen des BMHKW durch entspre-
chende Reduzierung der Kapazitäten im alten Heizwerk und
- Vermeidung von Baustellen und betrieblich bedingten Verkehren über den Oberauweg.
Auf die Regelungen des vorher abgeschlossenen Transparenzvertrages bezüglich der In-
formation und Mitsprache im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren wird 
verwiesen.
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
§ 4 Abs. 2 BauGB vorgebracht wurden.

48Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg III“ (Teilgebiet Süd)“   

vom: 19.11.2014Stellungnahme von: Brigitte Heinert

Zu 1)
Die Einschätzungen, dass die Immissionsbelastungen nicht ausreichend gewür-
digt wurden und die Festsetzung der TREA II und BMHKW rechtlich nicht haltbar 
sind, werden zur Kenntnis genommen.
Es wird davon ausgegangen, dass bei der Ermittlung der Bestandssituation und Bewertung 
der geplanten zusätzlichen emittierenden Anlagen die auf der Ebene der Bebauungspla-
nung zu beachtenden Immissionsbelange durch die vorliegenden Gutachten ausreichend 
gewürdigt wurden und geeignete Festsetzungen zur grundsätzlichen Konfliktlösung auf 
der planungsrechtlichen Ebene getroffen wurden. Erst auf der Ebene der nach Bundesim-
missionsschutzrecht zu genehmigenden Anlagen werden die Verträglichkeitsnachweise 
auf die konkrete Anlage bezogen. Zur grundsätzlichen Konfliktlösung auf der Bauleitpla-
nungsebene wurde ein Festsetzungskompromiss hinsichtlich der Festsetzung als Sonder-
gebiet Energie, statt einem von den Stadtwerken favorisierten Industriegebiet und einem 
Mischgebiet am Oberauweg mit höheren Schutzanforderungen, statt einem noch im Vor-
entwurf verfolgten Gewerbegebiet gefunden. Durch die gutachterlich ermittelten und im 
Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingente sind klare Belastungsgrenzen und 
Verträglichkeitsnachweise auf der Bauleitplanungsebene geschaffen worden. Durch die 
Festsetzung eines MI-Gebietes bestehen gegenüber der GE-Ausweisung im Vorentwurf 
höhere Schutzanforderungen hinsichtlich der Lärm, Geruchs- und Schadstoffimmissio-
nen.

Zu 2) 
Der Anregung zur Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes am Oberauweg 
wird nicht gefolgt.

Eine weitere Verschärfung der Schutzanforderungen durch die Festsetzung eines allge-
meinen Wohngebietes, ist im Sinne des Trennungsgrundsatzes nach § 50 BImschG in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu den Anlagen des Energiestandortes nicht umzusetzen 
und auch aufgrund der historisch gewachsenen Gemengelage mit den Anlagen des Ener-
giestandortes nicht möglich. Dies stellt zudem keine städtebauliche Entwicklungsoption 
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
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49Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg III“ (Teilgebiet Süd)“   

vom: 19.11.2014Stellungnahme von: Brigitte Heinert

Noch zu 2:
im Hinblick auf eine Konfliktbewältigung der unterschiedlichen Nutzungsinteressen im 
Plangebiet dar.
Im Übrigen wird auf das Ergebnis des o.g. VGH-Vergleiches verwiesen, wonach ohne 
Bebauungsplanung die Belastungssituation eines Gewerbegebietes akzeptiert werden 
müsste.

2.
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
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50Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg III“ (Teilgebiet Süd)“   

vom: 19.11.2014Stellungnahme von: Brigitte Heinert

3.

Zu 3.)
Die Einschätzung, dass einer Zersiedelung unwiderruflich Vorschub geleistet wird 
und Eingriffe in Natur und Landschaft nicht ausreichend ausgeglichen werden, da 
sie nicht am Eingriffsort (Aufforstung Schiffenberg) erfolgen, wird zur Kennnis ge-
nommen. 
Auch die Ermittlung und Bewertung der Anforderungen von Naturschutz und Landschafts-
pflege wurde im Bebauungsplanaufstellungsverfahren gemäß der hohen Standards der 
Gießener Planungspraxis vorgenommen. Der Umweltbericht kommt zum Ergebnis, dass 
bei Umsetzung der festgesetzten Kompensationsmaßnahmen eine Umweltverträglichkeit 
nachgewiesen werden kann.

Hinweis:
Die als Anlage beigefügte Einwendung vom 6.07.2014 bezog sich auf das Änderungsver-
fahren zum Flächennutzungsplan und wurde dort in die Abwägung eingestellt.
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
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51Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg III“ (Teilgebiet Süd)“   

vom: 23.05.2014Stellungnahme von:  M. Heine, B. Haderer und H.-J. Obermann

Da die Verträglichkeit der im räumlichen Plangeltungsbereich vorhandenen und geplanten 
Energieerzeugungsanlagen gegenüber der banachbarten Wohnnutzung (in Mischgebie-
ten) in Zusammenhang mit festgesetzten Beschränkungen zur Lärmkontingenitierung und 
Anlagenzulässigkeit gutachterlich nachgewiesen und von den Fachbehörden bestätigt 
wurde, wird die Einschätzung zu deren Auswirkungen auf außerhalb des Plangebietes 
liegende Wohngebiete nicht geteilt.
Die Luftbelastung im Gießener Südviertel, von dem größere Teile und insbesondere das-
Schiffenberger Tal noch in den 70/80er-Jahren des voran gegangen Jahrhunderts wegen 
der industriellen und sonstigen Immissionen als Smog-Gebiet ausgewiesen worden sind, 
hat sich seit 
 der Stilllegung oder drastischen Reduzierung der Produktion einiger Betriebe   
 (Fa. Bänninger, Fa. Gail, Fa. Heyligenstaedt) sowie
 der (auch durch /seit Einbindung der Stadtwerke) erfolgten Umstellung des Be- 
 triebes des ehemaligen Universitäts-Heizwerkes am Leihgesterner Weg von  
 Kohle- und Schweröl-Verbrennung auf Gas (und leichtem Öl) sowie der deutli- 
 chen Reduzierung der Erzeugungskapazität (von genehmigten 156 Megawatt  
 auf unter 100)
bereits deutlich verbessert. 
Alle danach errichteten und geplanten Betriebe (Poppe-Veritas) oder Erzeugungsanlagen 
(TREA I+II und BMHKW) haben/werden die inzwischen deutlich verschärften Umweltau-
flagen zur Luftreinhaltung ein/ge/halten oder sogar übertreffen.
Die lokalklimatischen Planungsanforderungen wurden gemäß Empfehlungen der ge-
samtstädtischen Klimauntersuchung (Geonet, 2014) ausreichend berücksichtigt.          
Die Einschätzung zu Auswirkungen der Planumsetzung auf die Immobiienwerte kann nicht 
nachvollzogen werden. Es wird davon ausgegangen, dass keine diesbezügliche Beein-
flussung in eindeutigem Zusammenhang mit dem Energiestandort und in signifikantem 
Umfang nachweisbar ist.
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
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52Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg III“ (Teilgebiet Süd)“   

vom: 24.10.2014Stellungnahme von: Stephan Pfeiffer

Vorbemerkung
Die genannten Bezugsschreiben zu dieser Einwändung beziehen sich auf das abgewo-
gene und abgeschlossene 17. Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren oder auf eine 
außerhalb der Beteiligungsfristen geführte Kommunikation mit der Stadtverwaltung. Sie 
enthalten keine weiteren Anregungen.

Behandlungsvorschlag:
Zu den bisher (FNP-Änderung) vorgetragenen Bedenken und Anregungen wird auf 
die dem Einwänder im Zuge der Benachrichtigung gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 Bauge-
setzbuch zugesandten Ergebnisse der Abwägung vom September 2014 verwiesen.

Zu 1: 
Den Einschätzungen eines „durch die Hintertür eingeführten TREA-Gesamtpla-
nungsvor-habens“ und „skandalösen Planungsvorgehen“s wird mit Nachdruck wi-
dersprochen. Es wird richtig gestellt, dass
- erst durch die ab Anfang 2014 erfolgte Einbindung des Einzelvorhabens  
 TREA II der Stadtwerke in den Gesamtplanungs-Zusammenhang mit der  
 Weiterentwicklung des Technologie- und Gewerbeparks (inkl. 
 Fraunhofer-Institut), der Baurecht-Schaffung für einen weiteren Wohn- 
 heim-Neubau des Studentenwerks sowie der daher auch nötigen Klärung  
 der langfristigen Entwicklung des Gießener Hauptenergiestandortes im  
 Sinne der lokalen Energiewende ein transparenter Planungsprozess mit  
 Berücksichtigung aller Belange im Plangebiet angestoßen wurde,
- dadurch auch keine neuen, zusätzlich zur Immissionsbelastung beitra-  
 genden Anlagen hinzu gekommen sind, da die SWG am Hauptenergies  
 tandort eine Substitutions-Strategie (siehe unten) verfolgen und
- die TREA II eine thermische Feuerungsleistung von max. 19,5 Megawatt   
 erreichen wird.
Für das in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts vom Land Hessen zur Wärmever-
sorgung der universitären Standorte im Südviertel (Uni- und Veterinärklinik, Campus Na-

1.
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
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53Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg III“ (Teilgebiet Süd)“   

vom: 24.10.2014Stellungnahme von: Stephan Pfeiffer

Noch zu 1)
turwissenschaften) errichtete Heizwerk am Leihgesterner Weg wurde eine Genehmigung 
über eine Feuerungsleistung von 156 Megawatt erteilt. Anfangs wurde das Heizwerk mit 
Kohle und Schweröl betrieben, was über Jahrzehnte zu erheblichen Abgasbelastungen 
im auch durch industrielle Nutzungen und verkehrliche Emissionen in den 70er-Jahren 
ausgewiesenen Smog-Gebiet des Schiffenberger Tals führte.
Seit Einbindung der bzw. Betriebsübernahme durch die Gießener Stadtwerke sind bereits 
erhebliche Investitionen zum Austausch der Kesselanlagen für den vorrangigen Gasbe-
trieb und den Einbau von Filtertechnik vorgenommen worden. Zudem ist die tatsächlich 
und regelmäßig gefahrene Leistungsaufnahme auf unter 100 Megawatt gesunken. Die 
energiepolitische Zielsetzung von Stadt und SWG für das Jahr 2020 sieht für diesen Haup-
tenergieerzeugungsstandort im Stadtgebiet zukünftig
- eine Beschränkung der Feuerungsleistung auf etwa 50 MW und des 
 Primärenergieeinsatzes auf rd. 300.000 MWh im Jahr sowie
- eine weitgehende Umstellung des derzeit noch vorrangig auf fossilem 
 Brennstoffeinsatz beruhenden Betriebs auf regenerative und regionale Brenn- 
 stoffe OHNE Kapazitätserweiterung vor.
Dem Hinweis auf die Seveso II-Richtlinie der EU, die ab 1.06.2015 durch die „III“-Richtlinie 
ersetzt und durch (noch nicht abschließende) Rechtsprechung beispielsweise bezüglich 
der Abstände von Störfallbetrieben zu schutzwürdigen Nutzungen konkretisiert  wird/wur-
de, wird entgegen gehalten, dass weder die beiden TREA-Anlagen noch das geplante Bio-
masseheizkraftwerk unter die (heute geltenden) Vorgaben dieser Richtlinie fallen werden. 

Zu 2)
Die Einschätzungen, dass die Immissionsbelastungen nicht ausreichend gewür-
digt wurden und die Festsetzung der TREA II und BMHKW rechtlich nicht haltbar 
sind, werden zur Kenntnis genommen. Es wird entgegnet, dass sowohl die (vom 
Magistrat)  beauftragten Gutachter als auch der Magistrat selbst auf der Grundlage 
der ihnen bekannten Planungsvorgaben, Bewertungsrichtlinien und der üblichen 
Planungspraxis das Bebauungsplanaufstellungsverfahren durchgeführt haben. 
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
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54Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg III“ (Teilgebiet Süd)“   

vom: 24.10.2014Stellungnahme von:  Stephan Pfeiffer2.

Noch zu 2)
Dabei und insbesondere bei der durchzuführenden Abwägung aller vollständig 
ermittelten privaten und öffentlichen Belange werden auch und mit besonderer 
Berücksichtigung die Schutzanforderungen der im Plangebiet ansässigen Bewoh-
nerschaft sowie der dort und  benachbart vorhandenen Studentenwohnanlagen 
eingehalten. Dieses Vorgehen sichert demzufolge auch die Schutzanforderungen 
von Bewohner/innen der weiter weg (und hier mit 3 km Abstand entfernt liegenden) 
Ortsteile.

Die Immissionsbelange wurden auf der Ebene der Bebauungsplanung durch die vorlie-
genden Gutachten zur grundsätzlichen Konfliktlösung auf der planungsrechtlichen Ebene 
ausreichend gewürdigt. Erst auf der Ebene der nach Bundesimmissionsschutzrecht zu ge-
nehmigenden Anlagen werden die Verträglichkeitsnachweise auf die konkrete Anlage be-
zogen. Zur grundsätzlichen Konfliktlösung auf der Bauleitplanungsebene wurde ein Fest-
setzungskompromiss hinsichtlich der Festsetzung als Sondergebiet Energie, statt einem 
von den Stadtwerken favorisierten Industriegebiet und einem Mischgebiet am Oberauweg 
mit höheren Schutzanforderungen, statt einem noch im Vorentwurf verfolgten Gewerbe-
gebiet gefunden. Durch die gutachterlich ermittelten und im Bebauungsplan festgesetzten 
Emissionskontingente sind klare Belastungsgrenzen und Verträglichkeitsnachweise auf 
der Bauleitplanungsebene geschaffen worden. Durch die Festsetzung eines MI-Gebietes 
bestehen gegenüber der GE-Ausweisung im Vorentwurf höhere Schutzanforderungen 
hinsichtlich der Lärm, Geruchs- und Schadstoffimmissionen. Eine weitere Verschärfung 
der Schutzanforderungen durch die Festsetzung von allgemeinen Wohngebieten, dort wo 
gewohnt wird, ist im Sinne des Trennungsgrundsatzes nach § 50 BImschG in unmittel-
barer Nachbarschaft zu den Anlagen des Energiestandortes nicht umzusetzen und auch 
aufgrund der historisch gewachsenen Gemengelage mit den Anlagen des Energiestand-
ortes nicht möglich und stellt keine städtebauliche Entwicklungsoption im Hinblick auf eine 
Konfliktbewältigung der unterschiedlichen Nutzungsinteressen im Plangebiet dar.
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
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vom: 23.05.2014Stellungnahme von:  Thomas Hilbrich und Mareike Coninx

(siehe unten)
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Behandlungsvorschlag:

BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
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56Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg III“ (Teilgebiet Süd)“   

vom: 23.05.2014Stellungnahme von:  Thomas Hilbrich und Mareike Coninx

Zu 1)
Der Anregung zur erneuten Beteiligung und Abtrennung bzw. Aufteilung der Plangel-
tungsbereiche für die verschiedenen Bauvorhaben Fraunhofer-Institut und TREA II (u.a.) 
wurde gefolgt. Der Teil-Bebauungsplan „Nord“ (Technologie- und Gewerbepark mit Fraun-
hofer-Institut) wurde bereits in 2014 zur Rechtskraft geführt. Der Teil-Plan „Süd“ soll in 
2015 rechtswirksam werden. Es bestanden somit ausreichend Zeit und nochmals förmli-
che wie auch informelle Beteiligungsmöglichkeiten.
Der Gesamt-Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner 
Weg“ wurde in 2007 als Vorentwurf mit der Maßgabe beschlossen, dass auf dieser Grund-
lage Teil-Bebauungspläne je nach Bedarf und Dringlichkeit zum Entwurf und zur Rechts-
kraft weiter entwickelt werden. 

Zu 2) Vorbemerkung zur Bürgerbeteiligung
Im Rahmen des zehnjährigen Aufstellungsverfahrens wurden insgesamt sechs förmliche 
und über das gesetzlich erforderliche Maß hinaus 5 informelle Beteiligungsschritte durch-
geführt. 
Die Beteiligungsphasen bezogen sich im Verlauf des Aufstellungsverfahrens auf unter-
schiedliche Teilflächen innerhalb des zur Einleitung beschlossenen koordinierenden 
Gesamt-Bebauungsplangeltungsbereiches. Zum Energiestandort wurden drei Bürger-
informationsveranstaltungen seitens des Magistrats organisiert und zusätzlich von den 
Stadtwerken weitere Veranstaltungen hinsichtlich der TREA Anlagen durchgeführt.
Der Forderung nach mehr Transparenz, Information sowie Diskussionsmöglichkeiten zu 
den Zielen und Inhalten der Planung wurde somit gefolgt.
Am 25.06.2014 wurde beispielsweise von der Universitätsstadt Gießen gemeinsam mit 
den Stadtwerken eine Bürgerinformationsveranstaltung durchgeführt. Am 14.11.2014 fand 
eine weitere Informationsveranstaltung im Rahmen der erneuten Offenlage des B-Plan-
entwurfes GI 04/21 (Teilgebiet Süd) zum Energiekonzept der Universitätsstadt Gießen 
statt.
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BAULEITPLANUNG DER UNIVERSITÄTSSTADT GIESSEN
hier: Bebauungsplan GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg 
III“ (Teilgebiet Süd) 
Abwägung der Anregungen, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 
BauGB, der Offenlegung gem. § 3 Abs. 2  BauGB, der erneuten Offenlegung gem. § 3 Abs. 
2 BAuGB sowie in der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
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57Stadt Gießen, Bebauungsplan Nr. GI 04/21 „Technologie- und Gewerbepark Leihgesterner Weg III“ (Teilgebiet Süd)“   

Behandlungsvorschlag:

vom: 23.05.2014Stellungnahme von: Thomas Hilbrich und Mareike Coninx

noch zu 2)
Neben den erwähnten Foren für Eigentümer und Anlieger wurde vom 30.01. – 29.02.2008 
eine förmliche Bürgerbeteiligung zum beschlossenen Bebauungsplanvorentwurf durch-
geführt.
Aufgrund der o.g. Vielzahl weiterer Beteiligungsangebote wurde auf eine Wiederholung 
dieses nur zum Vorentwurf durchzuführenden Verfahrensschrittes verzichtet.

Aufgrund der Komplexität und des Umfanges der Planungsaufgabe/des Planentwurfes 
wurden auch informelle Beteiligungsformate angeboten,  bei denen auch zahlreiche Ver-
ständnisfragen zu den Planfestsetzungen geklärt werden konnten.

Der Anregung nach Durchführung einer Bürgerinformationsveranstaltung wurde u.a. am 
25.06.2014 nachgekommen.

Zu 3)
Der Einordnung des Hauptenergieerzeugungsstandortes im Stadtgebiet als „Müllverbren-
nungsstandort“ sowie den Einschätzungen zur „Salamitaktik“ und zum Image der Stadt 
Gießen wird mit Nachdruck widersprochen. Es wird richtig gestellt, dass
- erst durch die ab Anfang 2014 erfolgte Einbindung des Einzelvorhabens TREA  
 II der Stadtwerke in den Gesamtplanungs-Zusammenhang mit der Weiter  
 entwicklung des Technologie- und Gewerbeparks, der Baurecht-Schaffung für  
 einen weiteren Wohnheim-Neubau des Studentenwerks sowie der   
 daher auch nötigen Klärung der langfristigen Entwicklung des Gießener 
 Hauptenergiestandortes im Sinne der lokalen Energiewende ein transparenter  
 Planungsprozess mit Berücksichtigung aller Belange im Plangebiet angesto- 
 ßen wurde,
- dadurch auch keine neuen, zusätzlich zur Immissionsbelastung beitragenden  
 Anlagen hinzu gekommen sind, da die SWG am Hauptenergiestandort   
 eine Substitutions-Strategie (siehe unten) verfolgen und 
- die TREA II eine thermische Feuerungsleistung von max. 19,5 Megawatt errei-  
 chen wird.
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vom: 23.05.2014Stellungnahme von: Thomas Hilbrich und Mareike Coninx

Noch zu 3)
Für das in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts vom Land Hessen zur Wärmever-
sorgung der universitären Standorte im Südviertel (Uni- und Veterinärklinik, Campus Na-
turwissenschaften) errichtete Heizwerk am Leihgesterner Weg wurde eine Genehmigung 
über eine Feuerungsleistung von 156 Megawatt erteilt. Anfangs wurde das Heizwerk mit 
Kohle und Schweröl betrieben, was über Jahrzehnte zu erheblichen Abgasbelastungen 
im auch durch industrielle Nutzungen und verkehrliche Emissionen in den 70er-Jahren 
ausgewiesenen Smog-Gebiet des Schiffenberger Tals führte.
Seit Einbindung der bzw. Betriebsübernahme durch die Gießener Stadtwerke sind bereits 
erhebliche Investitionen zum Austausch der Kesselanlagen für den vorrangigen Gasbe-
trieb und den Einbau von Filtertechnik vorgenommen worden. Zudem ist die tatsächlich 
und regelmäßig gefahrene Leistungsaufnahme auf unter 100 Megawatt gesunken. Die 
energiepolitische Zielsetzung von Stadt und SWG für das Jahr 2020 sieht für diesen Haup-
tenergieerzeugungsstandort im Stadtgebiet zukünftig
- eine Beschränkung der Feuerungsleistung auf etwa 50 MW und des 
 Primärenergieeinsatzes auf rd. 300.000 MWh im Jahr sowie
- eine weitgehende Umstellung des derzeit noch vorrangig auf fossilem Brenn- 
 stoffeinsatz beruhenden Betriebs auf regenerative und regionale Brennstoffe  
 OHNE Kapazitätserweiterung vor.
Daher kann aus genehmigungsrechtlichen und (stadt)wirtschaftlichen Gründen keine vom 
seit Jahrzehnten vorhandenen Bestand völlig abweichende Nutzungsperspektive für den 
Hauptenergiestandort ausgewiesen werden.
Die Nachweise über die Umwelt- und Gesamtverträglichkeit der künftig erwarteten Immis-
sionen gegenüber den festgesetzten Baugebieten im Geltungsbereich sowie benachbart 
vorhandenen (Wohn-)Nutzungen wurden vorgelegt und von den Fachbehörden bestätigt.
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Zu 4 (Klima)
Das Klimagutachten für die Gesamtstadt wurde im Sommer 2014 der Stadtverordneten-
versammlung und der Öffentlichkeit zur Kenntnis gegeben. Seine gutachterlichen Emp-
fehlungen für den Bebauungsplan im Gesamtgebiet „West“ wurden soweit erforderlich in 
Planfestsetzungen umgesetzt, die sonstigen Erkenntnisse im Umweltbericht aufgeführt.

Zu 5 (Fraunhofer Institut)
Das Fraunhofer-Institut wird, nach durchgeführter und in der Planbegründung auf-
geführter Variantenprüfung, ab 2016 am Standort nördlich des Ohlebergsweges 
gebaut.
Der Anregung einer Abtrennung des Bebauungsplanes für (u.a.) das Fraunhofer-
Institut von der Thematik des Hauptenergiestandortes wurde gefolgt.

Allerdings wurde aus formalrechtlichen Gründen kein vorhabenbezogener Bebauungs-
plan aufgestellt, da auch der Hauptbereich des geplanten Technologie- und Gewerbepar-
kes ohne Vorhabenbezug in das Plangebiet „Nord“ aufgenommen wurde.
Aus einer intensiv durchgeführten Variantendiskussion zum Standort des Fraunhofer-Insti-
tutes zwischen einem in Landeseigentum befindlichen Bereich südlich des Oberauweges 
und dem (zum damaligen Zeitpunkt) noch in Privateigentum befindlichen Standort nördlich 
des Ohlebergsweges hat sich der letztgenannte wegen deutlichen Vorteilen bezüglich der 
Lage zum Campus Naturwissenschaften sowie den Grundstücksbegebenheiten (Topo-
grafie, Altlasten, Naturschutz) als Vorzugsstandort erwiesen. Die wesentlichen Ergebnis-
se dieser Variantenprüfung sind in der Planbegründung aufgeführt.
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Es wird davon ausgegangen, dass die Einwänder die Abwägungsergebnisse zur Stellung-
nahme des Vereins Lebenswertes Gießen e.V. zur Kenntnis bekommen.
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